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Köndringer Straße 10 – Anja Siebenschock
Hans-Ulrich Lutz (Ortsvorsteher)
Telefon 07641 / 8707
Mo.+Mi.+Fr. 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr und Do.
16.00 bis 18.00 Uhr

Kontakt
Riegeler Straße 12, 79331 Teningen
Telefon 07641 / 5806-0
Fax 07641 / 5806-80
E-Mail info@teningen.de
Internet www.teningen.de

Sprechzeiten: Mo. 8–12 und 14–16 Uhr,
Di. 8–12 Uhr, Mi. 8–12 und 14–16 Uhr, Do. 8–12
und 14–18 Uhr, Fr. 8–12.30 Uhr

Beauftragte für Menschen mit Behinde-
rung: Alexandra Haas, E-Mail: inklusion@
teningen.de, Tel.: 0170 5547705

Seniorenbeauftragte: Gabriele Bürklin,
E-Mail: gabi.buerklin@web.de, Tel.: 0177
1904360.

Montag, 12 Uhr (wenn Feiertag, Freitag um
10 Uhr)
Anzeigenannahme: Wochenzeitungen am
Oberrhein Verlags-GmbH, Denzlinger Str. 42,
Emmendingen, Tel. 07641 / 9380 - 0, E-Mail:
anzeigen@wzo-nord.de, Fax 07641 / 9380 - 50

Montag, 14 Uhr (wenn Feiertag, Freitag um
10 Uhr). Telefon 5806-45, Fax 5806-81,
E-Mail: amtsblatt@teningen.de

Mediathek Teningen im Schulzentrum
(Ludwig-Jahn-Straße 2)
Öffnungszeiten: Dienstag und Mittwoch 14
bis17Uhr;Donnerstag16bis19Uhrundjeden
3. Samstag im Monat von 10-13 Uhr. Fällige
MedienkönnenjederzeitüberdenRückgabe-
kasten zurückgegeben werden.

Rebay-Haus Teningen
Hilla von Rebay war die Gründungsdirektorin
des Guggenheim-Museums in New York. Das
Rebay-Haus zeigt Originalwerke der Malerin
und eine biografische Dokumentation. Das
Museum ist jeden Sonntag von 14-17 Uhr ge-
öffnet. Sonderführungen sind nach Voran-
meldung unter Rebay-Foerderverein@t-on-
line.de oder 07641 / 49421 (AB) möglich.

Förderverein Anwesen Menton / Heimat-
museum Menton
Überdurchschnittlich große bäuerliche Hof-
anlage aus der zweiten Hälfte des 18. Jahr-
hunderts. Die Dauerausstellung stellt die ört-
liche Sozial- und Wirtschaftsgeschichte in den
Mittelpunkt, mit einer Dokumentation des al-
ten Dorfhandwerks.
Sonder- oder Gruppenführungen nach Ter-
minabsprache bei Frau Schott, Gemeinde Te-
ningen, Telefon 07641 / 5806-71. Für weitere
Veranstaltungen bitte die Medien beachten.Graue Tonne

Freitag, 30.1.: alle Ortsteile

Grünschnittentsorgung:
Kompostplatz bei der Firma ROM in Teningen:
Täglich:9bis12,15bis17Uhr;Donnerstag:9bis
12, 15 bis 18.30 Uhr; Samstag: 8.30 bis 14 Uhr.

Grünschnittsammelplatz Teningen Ober-
dorf/Heidenhof, Nimburg und Heimbach:
jeden 1. Samstag im Monat von 10 bis 12 Uhr.
Bindematerial bei der Anlieferung auf dem
Grünschnittsammelplatz bitte entfernen.

Sprechzeiten des Bürgermeisters
Für die Bürgermeistersprechstunde wird um
telefonische Anmeldung beim Sekretariat
(Telefon 07641 / 5806-41) gebeten.

Die nächste Sprechstunde ist am
Donnerstag, 5. Februar.

Pflegestützpunkt (07641/451-3091), Senio-
renbüro(07641/451-3092)undBetreuungs-
behörde (07641/451-3093) des Landkreises
Emmendingen, Romaneistraße 3 in Emmen-
dingen, E-Mail: pflegestuetzpunkt@landkreis-
emmendingen.de, Website: www.landkreis-
emmendingen.de/pflegestuetzpunkt
Außensprechstunden des Pflegestütz-
punktes des Landkreises Emmendingen
AußensprechstelleEndingen (Bürgerhaus / St.
Jakobsgässli 4): Dienstag 10 bis 15 Uhr, Frau
Sabine Wensch-Christ, Tel. 07641 / 451-3025
Nachbarschaftshilfe in Zusammenarbeit
mit der Gemeinde Teningen und dem
Caritasverband für den Landkreis Em-
mendingen Tel. 07641/9214-602, Mail: nach-
barschaftshilfe@caritas-emmendingen.de
oder Tel. 07641/ 5806-33, Mail i.lehmann@
teningen.de
Kreisseniorenrat des Landkreises:
www.kreisseniorenrat-emmendingen.de.

Störungen in der Wasserversorgung
Rufbereitschaft außerhalb der Dienstzeit, Tel.
0175 / 7225427

NetzeBW Störungsdienst Strom
Telefon 0800 / 3629-477

Recyclinghof Teningen:
Jeden Do. von 16.30 bis 18.30 Uhr und jeden
Sa. von 9 bis 13 Uhr (Wiedlemattenweg, beim
Bauhof Teningen)

Bereitschaftsdienste
Apothekennotdienstbereitschaft
Unter der kostenfreien Rufnummer 0800 /
0022833 (24 Stunden erreichbar) erfährt man
tagesaktuell, welche Apotheke Notdienstbe-
reitschaft hat.

Der aktuelle Apothekennotdienst ist auf
der Website www.lak-bw.de abrufbar.

Kostenfreie Rufnummer 116117 für den
allgemein-, kinder-, augen- und HNO-ärztli-
chen Notfalldienst.
Zahnärztlicher Bereitschaftsdienst
Der zahnärztliche Notfalldienst ist erreichbar
unter Telefon 01801 / 116116 (0,039 Euro/
Min). Weitere Infos unter https://www.
kzvbw.de/patienten/zahnarzt-notdienst/.
Hier erhält man Auskunft, welche Zahnarzt-
praxen in der unmittelbaren Umgebung Not-
dienst haben.
Allgemeine Bereitschaftspraxis Emmen-
dingen
Kreiskrankenhaus Emmendingen, Garten-
straße 44. Öffnungszeiten: Montag, Diens-
tag, Donnerstag 19 bis 22 Uhr; Mittwoch, Frei-
tag16bis22Uhr;Samstag,Sonntag,Feiertage
10 bis 18 Uhr.
Kinder-Bereitschaftspraxis Freiburg
Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin,
Breisacher Straße 62, 79106 Freiburg. Öff-
nungszeiten: Montag bis Donnerstag 19 bis
22.30 Uhr; Freitag 16 bis 22.30 Uhr; Samstag,
Sonntag, Feiertage 8 bis 22.30 Uhr.
Augen-Bereitschaftspraxis Freiburg
Universitätsklinikum Freiburg, Kilianstraße 5,
79106 Freiburg. Öffnungszeiten: Samstag,
Sonntag, Feiertage 8 bis 18 Uhr.
Kassenzahnärztliche Vereinigung BW
Notfallnummer 0180 / 1116116.
Tierärztlicher Notfalldienst
Der tierärztliche Notfalldienst kann unter Tel.
0180 / 5843763 erfragt werden.
Notruf-Fax nur für Hör- u. Sprachgeschädig-
te: Fax 07641 / 4601-77 (Rettungs- und Feuer-
wehrleitstelle).
Fahrdienst für behinderte Menschen
durch DRK-Kreisverband Emmendingen
Anmeldungen Montag bis Freitag von 9 bis
12 Uhr unter Telefon 07641 / 4601-43 oder
FfbM@drk-emmendingen.de.
Kirchl. Sozialstation Stephanus
Teningen
Tscheulinstr. 4, Tel. 07641 / 9626980,
E-Mail: info@sst-teningen. de.
Hospizdienst Emmendingen-Teningen-
Freiamt: Mitarbeiter des Hospizdienstes be-
gleiten schwerkranke Menschen in ihrer letz-
ten Lebenszeit sowie deren Angehörige. Sie
kommen nach Hause, ins Pflegeheim, ins Be-
treute Wohnen und ins Krankenhaus. Der
Dienst ist ehrenamtlich und somit kostenfrei.
Erreichbar ist der Hospizdienst: Tel. 07641/
44001.

Rathaus Teningen

Ortschaftsamt Heimbach

Redaktionsschluss

Anzeigenschluss / Anzeigenannahme

Impressum

Abfallservice

¶ Verwaltung auf einen Blick

Bürgermeister

i Bürgerinformation

Æ Kulturelles

Dienste

Auslagestellen
Die Teninger Nachrichten erhalten Sie zusätzlich in 
folgenden Geschäften:
Teningen: Im Rathaus und bei der Metzgerei Feißt, Riegeler Str. 2
Köndringen: In der Aesculap-Apotheke, Bahnhofstr. 3
Heimbach: Schloßcafé, Ostman-Ulm Str. 1
Nimburg: Bäckerei Heitzmann bei Netto, Breisacherstr. 38a
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Am Dienstag, dem 3. Februar 2026, 18 Uhr, findet im Bür-
gersaal des Rathauses Teningen eine öffentliche Sitzung
des Gemeinderates statt.
Tagesordnung:
1.BekanntgabevonBeschlüssenausdernichtöffentlichenGe-
meinderatssitzung vom 13. Januar 2026
2. Fragen und Anregungen der anwesenden Zuhörenden
3. Berufung der Mitglieder und Stellvertreter für den Jugend-
beirat
4. Bauanträge
1) Abbruch bestehender Gebäude, Neubau eines Einfamilien-
wohnhauses, Flst.Nr. 2743/1, Schillerstraße 34, Gemarkung
Teningen
2) Abbruch bestehendes Wohnhaus, Neubau eines Wohnhau-
sesmitDoppelgarage,Flst.Nr.4258,Forsthausstraße7,Gemar-
kung Teningen
3) Neubau von zwei Dachgauben an vorhandenes Zweifami-
lienwohnhaus, Neubau einer Überdachung an vorhandene
Garage, Flst.Nr. 4567/3, Kandelstraße 26, Gemarkung Tenin-
gen
4) Neubau eines Einfamilienwohnhauses, Flst.Nr. 4966, Im Ge-
reut, Gemarkung Teningen (Kenntnisgabe)
5. Vertrag über den Betrieb und die Förderung des Naturkin-
dergartens Sterntaler, Ortsteil Köndringen
6. Ersatzbeschaffung eines Mannschaftstransportwagen
(MTW) für die Freiwillige Feuerwehr Teningen, Abteilung Te-
ningen
7. Ersatzbeschaffung eines Löschgruppenfahrzeuges (LF 20)
für die Freiwillige Feuerwehr Teningen, Abteilung Teningen
8. Zustimmung zur Wahl des stellvertretenden Abteilungs-
kommandanten der Freiwilligen Feuerwehr Teningen, Abtei-
lung Heimbach
9. Erwerb eines Unterwassersaugers für das Freizeitbad Tenin-
gen
10.PunktuelleÄnderungdesFlächennutzungsplanesderVVG
Emmendingen-Freiamt-Malterdingen-Sexau-Teningen im
Bereich „Jugendverkehrsschule“ auf der Gemarkung Emmen-
dingen-Wasser:
- Behandlung der im Rahmen der Auslegung und der Beteili-
gung der Träger öffentlicher Belange eingegangenen Anre-
gungen.
- Feststellungsbeschluss der Flächennutzungsplanänderung
„Jugendverkehrsschule“
11. Neufassung der Gebühren für den Toilettenwagen
12. Jahresabschluss 2024 und Feststellung des Wirtschaftspla-
nes 2026 des Abwasserzweckverbandes „Untere Elz“
13. Neubau 3.+ 4. Gleis der Rheintalbahn;
Verkehrliche Untersuchungen zu Streckensperrungen und
Umleitungsstrecken
14. Stadiongaststätte und Umkleidegebäude (Ludwig-Jahn-
Straße 8, Ortsteil Teningen); Entscheidung zur Art der Wärme-
versorgung
15. Fragen und Anregungen der anwesenden Zuhörenden
16. Anfragen und Bekanntgaben

Die Bevölkerung ist hierzu herzlich eingeladen.

Berthold Schuler
Bürgermeister

Hinweis:
Der Zugang zum Bürgersaal erfolgt über den Innenhof (von
der Riegeler Straße).

Anlässlich des Neujahrsempfangs wurde von der Gemeinde-
verwaltung Teningen zum 42. Mal ein Jahresrückblick zusam-
mengestellt,derdieAktivitätenundEntwicklungen inderGe-
meinde im Jahr 2025 aufzeigt. Das Nachschlagewerk hat wie-
der einen Umfang von 150 Seiten. Es liegt in den Rathäusern
in Teningen und Heimbach sowie in der Mediathek im Tenin-
gerSchulzentrumausundkannkostenlosmitgenommenwer-
den.

i Die Verwaltung informiert

b Öffentliche Bekanntmachung

Einladung zur Sitzung des Gemeinderates

b Im Rathaus Teningen, Heimbach und in der Mediathek

Jahresrückblick 2025 kostenlos erhältlich

GEMEINDE

Teningen

Die Gemeinde Teningen hat in Zusammenarbeit mit dem  
DRK-Landesverband Badisches Rotes Kreuz ab September 2026  
mehrere Stellen im Rahmen eines Freiwilligen Sozialen Jahres  
anzubieten.

Freiwilliges Soziales Jahr 2026

Die wesentlichen Aufgaben: 
• �Eine abwechslungsreiche Tätigkeit im sozialpädagogischen Arbeitsfeld mit  

Kindern im Grundschulalter, unter anderem Unterstützung bei der Gestaltung 
des Freizeitangebotes und Mitarbeit in der Hausaufgabenbetreuung

• �Mitarbeit in der Ferienbetreuung

Einsatzstelle 
• Johann-Peter-Hebel-Grundschule Teningen
• Einsatz vormittags und nachmittags in der kommunalen Schulkindbetreuung.

Ihre Qualifikationen:
• �Altersspanne: grundsätzlich 15-26 Jahre
• �Interesse und Freude an der Arbeit mit Kindern im Grundschulalter
• �Kreativität und Eigeninitiative
• �Geduld und Einfühlungsvermögen
• �Führerschein Klasse B wünschenswert.

Der Einsatz wird vom DRK-Landesverband Badisches Rotes Kreuz als Träger des  
Freiwilligen Sozialen Jahres pädagogisch begleitet. Nähere Informationen finden Sie 
im Internet unter http://www.drk-baden.de

Bitte bewerben Sie sich online über unser Bewerbungsportal auf der Homepage.  
Die Stellen stehen allen Geschlechtern offen.

Ansprechperson:
Herr Schaar, Leitung der Schulkindbetreuung 
0171 2760702 oder 07641 9540685
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Fundfahrräder können Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr
beim Bauhof Teningen (Wiedlemattenweg 16) abgegeben
werden.

Zur Wahl der Abgeordneten des 18. Landtags von Baden-
Württemberg am 8. März sind alle Wahlberechtigten zur
Stimmabgabe aufgerufen. Wie kann die Stimme unabhängig
von fremder Hilfe abgegeben werden, wenn man so schlecht
sieht, dass man den Stimmzettel selbst nicht lesen kann?
Zur gleichberechtigten Teilnahme an der Landtagswahl bie-
ten die Blinden- und Sehbehindertenverbände kostenlos die
Zusendung von sogenannten Stimmzettelschablonen an.
Die Stimmzettelschablone wird auf den Stimmzettel gelegt.
Die Felder für das „Kreuzchen“ sind in der Schablone ausge-
spart. Auf der Schablone sind in großer tastbarer Schrift Erläu-
terungen angebracht. Zusammen mit der Schablone wird −
ebenfalls kostenlos − eine Audio-CD ausgeliefert. Die CD kann
mit handelsüblichen CD-Playern abgespielt werden. Auf die-
ser CD wird die Benutzung der Schablone erklärt. Außerdem
wird der Inhalt des Stimmzettels vollständig aufgesprochen
und auch darauf hingewiesen, falls eine entsprechende Lo-
chung nicht mit einem Wahlvorschlag belegt ist.
Wer selbst stark seheingeschränkt istoderPersonenkennt,die
sich für dieses Angebot interessieren, kann die Schablone und
eine Audio-CD mit der Aufsprache des Inhalts des amtlichen
StimmzettelskostenlosbeidenBlinden-undSehbehinderten-
verbänden unter Telefon 0761 / 36122 anfordern.

Zusätzlich zu den üblichen Öffnungszeiten können an einem
Wochenende im Monat freitags nachmittags (bis 16 Uhr) und
samstagsvormittags (9bis12Uhr) standesamtlicheTrauungen
stattfinden.
Im Jahr 2026: 6./7. Februar, 27./28. März, 24./25. April, 8./9.
und 29./30. Mai, 19./20. und 26./27. Juni, 10./11. und 24.25./ Ju-
li, 7./8. und 21./22. August, 11./12./ und 25./26. September,
9./10. Oktober, 20./21. November, 18./19. Dezember. Nach der
gesetzlichen Regelung ist bei Trauungen außerhalb der übli-
chen Dienstzeit eine zusätzliche Gebühr von 110 Euro zu erhe-
ben.
Um rechtzeitige Anmeldung (spätestens etwa vier Wochen
vor dem gewünschten Termin) wird gebeten. Auskünfte er-
teilt das Standesamt, Telefon 07641 / 5806-45, E-Mail:
standesamt@teningen.de.

Innerhalb des oben genannten Planungsgebiets auf der Ge-
markung Köndringen wird vermutet, dass sich ein archäologi-
sches Kulturdenkmal befinden könnte. Um Planungssicher-
heit zu schaffen und spätere Bauverzögerungen zu vermei-
den, wird auf der Fläche eine archäologische
Voruntersuchung durchgeführt.
Die Untersuchungen beginnen am Montag, 2. Februar, und
werden voraussichtlich drei Wochen dauern.
Das Ergebnis fließt anschließend in das weitere Verfahren des
Bebauungsplans mit ein.

b Fundbüro

Fundfahrräder

b Landtagswahl am 8. März

Schablonen für sehbehinderte und blinde
Menschen

b Standesamt Teningen

Trautermine an Wochenenden

b Information zur Aufstellung des Bebauungsplans

Archäologische Grabungen - Bebauungs-
plan „Riedweiden/Sattler-Breite III“

Teninger Schulen
Johann-Peter-Hebel-Grundschule mit Außenstelle 
Viktor-von-Scheffel-Grundschule Teningen............................ 0 7 6 4 1 / 9 5 5 5 7 1 0
Theodor-Frank-Schule Teningen............................................. 0 7 6 4 1 / 9 5 5 5 7 5 0
Ganztagesbetreuung Schulzentrum Teningen...........................0 7 6 4 1 / 9 5 4 0 6 8 5
Nikolaus-Christian-Sander-Grundschule Köndringen...........0 7 6 4 1 / 9 3 3 4 9 - 0
Antoniter-Grundschule Nimburg................................................. 0 7 6 6 3 / 9 1 2 2 8 7

GEMEINDE

Teningen zwischen Schwarzwald und Kaiserstuhl

Die Gemeinde Teningen hat zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
eine Stelle (Voll- oder Teilzeit) zu besetzen im Bereich:

Digitalisierungs- und Organisationsmanagement

Die Stelle steht allen Geschlechtern offen.

Die wesentlichen Aufgaben: 
• �Erarbeitung, Umsetzung und regelmäßige Fortschreibung einer Digitalisierungs-

strategie
• �Analyse, Optimierung und Transfer von Arbeitsprozessen in digitale Geschäfts-

prozesse und Umsetzung der notwendigen organisatorischen Maßnahmen in der 
Ablauf- und Aufbauorganisation

• �Umsetzung der Digitalisierung in der Verwaltung u. a. gem. dem Onlinezugangs-
gesetz (Serviceportal Service-BW)

• �Organisation und Planung von internen Projekten und internen Veranstaltungen;
• �Unterstützung bei der Organisationsentwicklung
• �Mitwirkung bei der Einführung der elektronischen Akte und des 

Dokumentenmanagements sowie bei der Betreuung des Regelbetriebs

Eine Änderung oder Ergänzung der Aufgaben bleibt vorbehalten.

Ihre Qualifikationen: 
• �Eine abgeschlossene Verwaltungsausbildung als Verwaltungsfachangestellte/-r 

mit der Zusatzqualifikation Verwaltungsfachwirt/in oder ein erfolgreich abge-
schlossenes Studium im Bereich der öffentlichen Verwaltung (z. B. Bachelor of 
Arts Digitales Verwaltungsmanagement oder Public Management, Verwaltungs-
informatik, idealerweise mit Vertiefung in Organisation/Digitalisierung/IT oder 
Dipl. Verwaltungswirt (FH) oder eine vergleichbare Qualifikation);

• �selbständige Arbeitsweise und die Bereitschaft, sich mit neuen Aufgaben- 
stellungen auseinanderzusetzen sowie die Fähigkeit zum vernetzten Denken

• �Organisationsgeschick, Beratungskompetenz und Kommunikationsstärke 
sowie Durchsetzungsvermögen

• �Hohe Affinität zu Informations- und Kommunikationstechnologien
• �Fachkenntnisse in den Bereichen Digitalisierung und Organisation 

sind von Vorteil
• �Sehr gute EDV-Kenntnisse
• �Freude an der Arbeit im Team

Wir bieten: 
• �Eine Beschäftigung im öffentlichen Dienst mit hoher 

Arbeitsplatzsicherheit
• �Eine moderne Arbeitsumgebung in einem generalsanierten 

Verwaltungsgebäude
• �Eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe in einem motivierten Team
• �Flexible Arbeitszeiten im Rahmen unserer internen Regelung
• �Zielgerichtete Weiterbildungsmöglichkeiten
• �Betriebliche Gesundheitsförderung, JobRad
• �Betriebliche Altersvorsorge
• �Jahressonderzahlung

Die Stelle ist nach Entgeltgruppe 10 des Tarifvertrags für den öffentlichen Dienst 
(TVöD) bewertet. Bei Vorliegen der beamtenrechtlichen Voraussetzungen kann eine 
Einstellung im Beamtenverhältnis in der Besoldungsgruppe A10 erfolgen.

Bitte bewerben Sie sich über das Bewerbungsportal auf unserer Homepage bis zum 
1. Februar 2026.

Fragen beantwortet Ihnen Frau Ruesch unter 0 76 41 58 06 - 73
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Das Regierungspräsidium Freiburg hat die vom Gemeinsamen
Ausschuss der Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft „Em-
mendingen - Freiamt - Malterdingen - Sexau - Teningen“ am
13.10.2025 in öffentlicher Sitzung beschlossene punktuelle
Änderung des Flächennutzungsplans mit Entscheidung vom
16.12.2025, Aktenzeichen RPF21-2511-26/24/1, aufgrund von
§ 6 Abs. 1 BauGB genehmigt. Die Genehmigung wird hiermit
gem. § 6 Abs. 5 BauGB ortsüblich bekanntgemacht.
Die Gemeinde Teningen beabsichtigt für den Ortsteil Bottin-
gen eine Siedlungserweiterung zur Versorgung der ansässi-
gen Bevölkerung mit Wohnraum. Zur Realisierung der dorti-
gen Bebauung muss der Flächennutzungsplan geändert wer-
den. Neu aufgenommen werden soll im Bereich „Ziegelbreite
III“ eine Wohnbaufläche mit einer Fläche von etwa 0,4 ha.
Die Gemeinde Teningen verfügt jedoch im Flächennutzungs-
plan über ausreichende Wohnbauflächenreserven, die noch
nicht entwickelt sind. Aus diesem Grund ist zur Realisierung
dieser Wohnbaufläche im Bereich „Ziegelbreite III“ ein Flä-
chentausch erforderlich. Eine flächengleiche Wohnbaufläche
mit 0,4 ha wird im Bereich „Mühlacker“ im Ortsteil Köndrin-
gen zu Gunsten dieser Wohnbaufläche im Bereich „Ziegel-
breite III“ herausgenommen und wieder als landwirtschaftli-
che Fläche dargestellt. Aus diesem Grund umfasst die Ände-
rung des Flächennutzungsplanes die beiden Teilbereiche
„Ziegelbreite III“ in Bottingen und „Mühlacker“ in Köndrin-
gen.
Die räumlichen Geltungsbereiche ergeben sich aus den fol-
genden Kartenausschnitten:

Die Bekanntmachung erfolgt am 28.01.2026 im Amts-
blatt der Gemeinde Teningen, am 28.01.2026 im Amts-
blatt der Stadt Emmendingen, am 29.01.2026 im Amts-
blatt der Gemeinde Freiamt, am 29.01.2026 im Amts-
blattderGemeindeMalterdingenundam30.01.2026im
Amtsblatt der Gemeinde Sexau. Der Tag der letzten Be-
kanntmachung und somit Tag der Wirksamkeit der
punktuellen Flächennutzungsplanänderung ist der
30.01.2026.
Die Flächennutzungsplanänderung kann einschließlich der
Begründung mit Umweltbericht und der Zusammenfassen-
den Erklärung in den Rathäusern:
Gemeinde Freiamt (Sägplatz 1, 79348 Freiamt)
Gemeinde Malterdingen (Hauptstraße 18, 79364 Malterdin-
gen)
Gemeinde Sexau (Dorfstraße 61, 79350 Sexau)
Gemeinde Teningen (Riegeler Straße 12, 79331 Teningen)
Stadt Emmendingen (Landvogtei 10, 79312 Emmendingen)
während der üblichen Dienststunden eingesehen werden. Je-
dermann kann die Flächennutzungsplan-änderung einsehen
und über ihren Inhalt Auskunft verlangen (vgl. § 6 Abs. 5
BauGB).
Auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verlet-
zungvonVerfahrens-undFormvorschriftenundvonMängeln
der Abwägung sowie die Rechtsfolgen des § 215 Abs. 1 BauGB
wird hingewiesen. Unbeachtlich werden demnach
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1-3 BauGB beachtliche Ver-
letzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvor-
schriften,
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beacht-
liche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Be-
bauungsplans und des Flächennutzungsplans, und
3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Ab-
wägungsvorgangs,
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntma-
chung schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Darlegung
des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend ge-
macht worden sind.
Ferner wird darauf hingewiesen, dass gem. § 4 Abs. 4 GemO
BW Flächennutzungspläne, die unter Verletzung von Verfah-
rens-oderFormvorschriftenderGemOBWoderaufGrundder
GemO BW zu Stande gekommen sind, ein Jahr nach der Be-„Ziegelbreite III“ Bottingen

„Mühlacker“ Köndringen

b Öffentliche Bekanntmachung

Wirksamkeit der punktuellen Änderung
des Flächennutzungsplans der Vereinbar-
ten Verwaltungsgemeinschaft „Emmen-
dingen - Freiamt - Malterdingen - Sexau -
Teningen“ für den Teilbereich „Ziegelbrei-
te III“ im Ortsteil Bottingen sowie für den
Teilbereich „Mühlacker“ im Ortsteil Kön-
dringen der Gemeinde Teningen
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kanntmachung als von Anfang an gültig zu Stande gekom-
men gelten. Dies gilt nicht, wenn
1. die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Ge-
nehmigung oder die Bekanntmachung des Flächennutzungs-
plans verletzt worden sind,
2. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 43 GemO BW we-
gen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat oder wenn vor Ab-
lauf der in Satz 1 genannten Frist die Rechtsaufsichtsbehörde
den Beschluss beanstandet hat oder die Verletzung der Ver-
fahrens- oder Formvorschrift gegenüber der Gemeinde unter
Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen
soll, schriftlich oder elektronisch geltend gemacht worden ist.
Ist eine Verletzung nach vorstehender Nr. 2 geltend gemacht
worden, so kann auch nach Ablauf der Jahresfrist des § 4 Abs.
4 S. 1 GemO BW jedermann diese Verletzung geltend machen.

Emmendingen, den 27.01.2026
Stefan Schlatterer
Vorsitzender der vereinbarten Verwaltungsgemein-
schaft

Das Regierungspräsidium Freiburg hat die vom Gemeinsamen
Ausschuss der Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft „Em-
mendingen - Freiamt - Malterdingen - Sexau - Teningen“ am
13.10.2025 in öffentlicher Sitzung beschlossene punktuelle
Änderung des Flächennutzungsplans mit Entscheidung vom
07.01.2026, Aktenzeichen RPF21-2511-26/25/1, aufgrund von
§ 6 Abs. 1 BauGB genehmigt. Die Genehmigung wird hiermit
gem. § 6 Abs. 5 BauGB ortsüblich bekanntgemacht.
Der Änderungsbereich 1 mit einer Größe von rund 1,12 ha
liegt zentral innerhalb des Siedlungsbereichs und gleichzeitig
am östlichen Ortsrand. Nach Westen schließen Wohnlagen
und nach Norden, Osten sowie Süden die freie Landschaft an.

Im Süden grenzt der Kleintierzuchtverein an den Änderungs-
bereich. Entlang der nordöstlichen Grenze verläuft der Erlen-
graben. Der Planbereich umfasst die Grundstücke mit den
Flst.Nrn.1168,1169,1169/1,1170,1171,1167(tlw.),1156,1257
(tlw.), 1914 (tlw.), 1921, 1922 und 1923 (tlw.).
Der Änderungsbereich 2 mit einer Größe von rund 0,3 ha liegt
am nordöstlichen Ortsrand im unbebauten Außenbereich. Er
umfasst Teile der Grundstücke mit den Flst.Nrn. 128 und 129.
Nur in südwestlicher Richtung schließen Wohnbebauungen
an den Geltungsbereich an. Nach Norden, Osten und Westen
befindet sich die freie Landschaft mit Acker- und Wiesenflä-
chen. Innerhalb des Änderungsbereichs 2 befinden sich die
Ackerflächen sowie Teile des Gartenbereichs eines südlich an-
grenzenden Wohngrundstücks.
Die räumlichen Geltungsbereiche ergeben sich aus den Kar-
tenausschnitten:

Die Bekanntmachung erfolgt am 28.01.2026 im Amts-
blatt der Gemeinde Teningen, am 28.01.2026 im Amts-
blatt der Stadt Emmendingen, am 29.01.2026 im Amts-
blatt der Gemeinde Freiamt, am 29.01.2026 im Amts-
blattderGemeindeMalterdingenundam30.01.2026im
Amtsblatt der Gemeinde Sexau. Der Tag der letzten Be-
kanntmachung und somit Tag der Wirksamkeit der
punktuellen Flächennutzungsplanänderung ist der
30.01.2026.
Die Flächennutzungsplanänderung kann einschließlich der
Begründung, Umweltbericht, artenschutzfachlicher Erfas-
sung und Beurteilung, Standortalternativenprüfung und der
Zusammen-fassenden Erklärung in den Rathäusern:
Gemeinde Freiamt (Sägplatz 1, 79348 Freiamt)
Gemeinde Malterdingen (Hauptstraße 18, 79364 Malterdin-
gen)
Gemeinde Sexau (Dorfstraße 61, 79350 Sexau)
Gemeinde Teningen (Riegeler Straße 12, 79331 Teningen)
Stadt Emmendingen (Landvogtei 10, 79312 Emmendingen)
während der üblichen Dienststunden eingesehen werden. Je-
dermann kann die Flächennutzungsplan-änderung einsehen
und über ihren Inhalt Auskunft verlangen (vgl. § 6 Abs. 5
BauGB).
Auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verlet-
zungvonVerfahrens-undFormvorschriftenundvonMängeln
der Abwägung sowie die Rechtsfolgen des § 215 Abs. 1 BauGB
wird hingewiesen. Unbeachtlich werden demnach
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1-3 BauGB beachtliche Ver-
letzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvor-
schriften,
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beacht-
liche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Be-Änderungsbereich 2

Änderungsbereich 1
b Öffentliche Bekanntmachung

Wirksamkeit der punktuellen Änderung
des Flächennutzungsplans der Vereinbar-
ten Verwaltungsgemeinschaft „Emmen-
dingen - Freiamt - Malterdingen - Sexau -
Teningen“ für den Teilbereich „Am Erlen-
graben - Feuerwehr“ der Gemeinde Sexau
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liche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Be-
bauungsplans und des Flächennutzungsplans, und
3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Ab-
wägungsvorgangs,
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntma-
chung schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Darlegung
des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend ge-
macht worden sind.
Ferner wird darauf hingewiesen, dass gem. § 4 Abs. 4 GemO
BW Flächennutzungspläne, die unter Verletzung von Verfah-
rens-oderFormvorschriftenderGemOBWoderaufGrundder
GemO BW zu Stande gekommen sind, ein Jahr nach der Be-
kanntmachung als von Anfang an gültig zu Stande gekom-
men gelten. Dies gilt nicht, wenn
1. die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Ge-
nehmigung oder die Bekanntmachung des Flächennutzungs-
plans verletzt worden sind,
2. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 43 GemO BW we-
gen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat oder wenn vor Ab-
lauf der in Satz 1 genannten Frist die Rechtsaufsichtsbehörde
den Beschluss beanstandet hat oder die Verletzung der Ver-
fahrens- oder Formvorschrift gegenüber der Gemeinde unter
Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen
soll, schriftlich oder elektronisch geltend gemacht worden ist.
Ist eine Verletzung nach vorstehender Nr. 2 geltend gemacht
worden, so kann auch nach Ablauf der Jahresfrist des § 4 Abs.
4 S. 1 GemO BW jedermann diese Verletzung geltend machen.

Emmendingen, den 27.01.2026
Stefan Schlatterer
Vorsitzender der vereinbarten Verwaltungsgemein-
schaft

1. Das Wählerverzeichnis für die Landtagswahl der Gemeinde
Teningen wird in der Zeit vom 16.02.2026 (20. Tag vor der
Wahl) bis 20.02.2026 (16. Tag vor der Wahl) während der all-
gemeinen Öffnungszeiten im Rathaus Teningen, Riegeler
Straße 12, 79331 Teningen (Di. – Do.,: 8 – 12 Uhr; Mi.: 14 – 16
Uhr;Do.:14–18Uhr,Fr.:8–12.30Uhr) fürWahlberechtigtezur
Einsicht bereitgehalten. Am Montag (Rosenmontag),
16.02.2026, ist die Einsicht in das Wählerverzeichnis nach tele-
fonischer Anmeldung unter der Rufnummer 07641/5806-29
möglich. Wahlberechtigte können die Richtigkeit oder Voll-
ständigkeit der zu ihrer Person im Wählerverzeichnis einge-
tragenen Daten überprüfen. Die Richtigkeit oder Vollständig-
keit der Daten von anderen im Wählerverzeichnis eingetrage-
nen Personen können Wahlberechtigte nur überprüfen,
wenn Tatsachen glaubhaft gemacht werden, aus denen sich
eine Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des Wählerver-
zeichnisses ergeben kann. Das Recht zur Überprüfung besteht
nicht hinsichtlich der Daten von Wahlberechtigten, für die im
Melderegister eine Auskunftssperre nach dem Bundesmelde-
gesetz eingetragen ist.
Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren ge-
führt; die Einsicht ist durch ein Datensichtgerät möglich.
Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen
ist oder einen Wahlschein hat.
2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig
hält, kann während der Einsichtsfrist vom 20. bis 16. Tag vor
der Wahl, spätestens am 20.02.2026 (16. Tag vor der Wahl)
bis 12.30 Uhr im Rathaus Teningen, Riegeler Straße 12, 79331
Teningen (Wahlamt) Einspruch einlegen.

Der Einspruch kann schriftlich oder durch Erklärung zur Nie-
derschrift eingelegt werden.
3. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen
sind, erhalten spätestens am 15.02.2026 (21. Tag vor der
Wahl)eineWahlbenachrichtigung samtVordruckfüreinen
Antrag auf Erteilung eines Wahlscheins. Wer keine Wahlbe-
nachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu
sein, muss Einspruch gegen das Wählerverzeichnis einlegen,
wenn er nicht Gefahr laufen will, dass er sein Wahlrecht nicht
ausüben kann. Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das
Wählerverzeichnis eingetragen werden und die bereits einen
Wahlschein und Briefwahlunterlagen beantragt haben, er-
halten keine Wahlbenachrichtigung.
4. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl im Wahlkreis
49, Wahlkreis Emmendingen, durch Stimmabgabe in einem
beliebigen Wahlraum (Wahlbezirk) dieses Wahlkreises oder
durch Briefwahl teilnehmen. Bei der Briefwahl muss der Wäh-
ler den Wahlbrief mit dem Stimmzettel und dem Wahlschein
so rechtzeitig an die angegebene Stelle absenden, dass der
Wahlbrief dort spätestens am Wahltag bis 18.00 Uhr eingeht.
Er kann auch bei der angegebenen Stelle abgegeben werden.
5. Einen Wahlschein erhält auf Antrag
5.1 eine in das Wählerverzeichniseingetragenewahlberech-
tigte Person;
5.2 eine nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene wahl-
berechtigte Person, wenn
5.2.1 sie nachweist, dass sie ohne ihr Verschulden die Antrags-
frist auf Aufnahme in das Wählerverzeichnis nach § 11 Absatz
2 Satz 3 der Landeswahlordnung (bis zum 15.02.2026 (21. Tag
vor der Wahl)) oder die Einspruchsfrist gegen das Wählerver-
zeichnis nach § 21 Absatz 4 Satz 1 oder 3 des Landtagswahlge-
setzes versäumt hat,
5.2.2 ihr Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ablauf der
Antragsfristnach§11Absatz2Satz3derLandeswahlordnung
oder der Einspruchsfrist nach § 21 Absatz 4 Satz 1 oder 3 des
Landtagswahlgesetzes entstanden ist,
5.2.3 ihr Wahlrecht im Einspruchs- oder Beschwerdeverfahren
festgestellt worden und die Feststellung erst nach Abschluss
desWählerverzeichnissesdemBürgermeisterbekanntgewor-
den ist.
Der Wahlschein kann bis zum 06.03.2026 (2. Tag vor der
Wahl), 15.00 Uhr im Rathaus Teningen, Riegeler Straße 12,
79331 Teningen (Bürgerbüro) schriftlich, elektronisch (zum
Beispiel durch Telefax, E-Mail) oder mündlich (nicht aber tele-
fonisch) beantragt werden.
Wenn bei nachgewiesener plötzlicher Erkrankung oder auf-
grund der Anordnung einer Absonderung nach dem Infekti-
onsschutzgesetz der Wahlraum nicht oder nur unter unzu-
mutbaren Schwierigkeiten aufgesucht werden kann, kann
der Antrag noch bis zum Wahltag, 15.00 Uhr, gestellt werden.
Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der be-
antragte Wahlschein nicht zugegangen ist oder er ihn verlo-
ren hat, kann ihm bis zum Tage vor der Wahl, 12.00 Uhr, ein
neuer Wahlschein erteilt werden.
Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtig-
te können aus den unter 5.2.1 bis 5.2.3 angegebenen Gründen
den Antrag auf Erteilung eines Wahlscheins noch bis zum
Wahltag, 15.00 Uhr, stellen.
6. Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vorla-
ge einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er dazu
berechtigt ist. Ein Wahlberechtigter mit Behinderungen kann
sich bei der Antragstellung der Hilfe einer anderen Person be-
dienen.
7. Mit dem Wahlschein erhält die wahlberechtigte Person
7.1. einen amtlichen Stimmzettel des Wahlkreises,
7.2. einen amtlichen weißen Stimmzettelumschlag für die
Briefwahl und
7.3. einen amtlichen roten Wahlbriefumschlag, auf dem die
vollständige Anschrift, wohin der Wahlbrief zu übersenden
ist, sowie die Bezeichnung der Dienststelle der Gemeinde, die
den Wahlschein ausgestellt hat (Ausgabestelle), und die
Wahlscheinnummer oder der Wahlbezirk angegeben sind.

b Bekanntmachung

über das Recht auf Einsicht in das Wähler-
verzeichnis und die Erteilung von Wahl-
scheinen für die Wahl zum Landtag
am 8. März 2026
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8. Wahlschein und Briefwahlunterlagen können auch durch
den Wahlberechtigten persönlich abgeholt werden. An eine
andere Person können diese Unterlagen nur ausgehändigt
werden, wenn die Berechtigung zur Empfangnahme durch
Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachgewiesen wird. Auf
Verlangen hat sich die bevollmächtigte Person auszuweisen.
9. Ein Wahlberechtigter, der des Lesens unkundig oder wegen
einer Behinderung an der Abgabe seiner Stimme gehindert
ist, kann sich zur Stimmabgabe der Hilfe einer anderen Person
bedienen. Die Hilfsperson muss das 16. Lebensjahr vollendet
haben. Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der Kund-
gabe einer vom Wahlberechtigten selbst getroffenen und ge-
äußerten Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig ist eine
Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher Einflussnahme er-
folgt, die selbstbestimmte Willensbildung oder Entscheidung
des Wahlberechtigten ersetzt oder verändert oder wenn ein
Interessenkonflikt der Hilfsperson besteht. Die Hilfsperson ist
zur Geheimhaltung der Kenntnisse verpflichtet, die sie bei der
Hilfeleistung von der Wahl einer anderen Person erlangt hat.
Teningen, 28. Januar 2026
Bürgermeisteramt Teningen
Berthold Schuler
Bürgermeister

Diese Woche gibt es eine weitere Ausgabe des Kinderkinos im
Jahr 2026. Wie gewohnt zeigt das Kinder- und Jugendbüro
ausgewählte Filme, die als pädagogisch wertvoll eingestuft
wurdenunddadurchbesondersgut fürKinder imGrundschul-
alter geeignet sind. Themen wie Freundschaft, Familie, aber
auch Abenteuer stehen dabei im Vordergrund. Die Filme im
Kids-Kino werden auf großer Leinwand gezeigt und bei einer
leckerenPortionPopcornkommtrichtigeKino-Stimmungauf.
Los geht’s im Jugendhaus Teningen (Wiedlemattenweg
6) pünktlich um 14.30 Uhr.
Kurzbeschreibung: Ida möchte mit ihrer Klasse beim jährli-
chen Waldtag auftreten, um sich für den Schutz des lokalen
Waldes einzusetzen. Sogar Helene ist dabei, da sie hofft, mit
den Aufnahmen der Performance ihren Influencer-Kanal auf-
zubauen. Was niemand weiß: Helenes Familie steht kurz vor
dem Bankrott und Helene braucht dringend Follower, um die
drohende Pleite abzuwenden. Zusätzlich wird Helene durch
die hohen Ansprüche ihres magischen Tiers, Kater Karajan aus
Paris, unter Druck gesetzt, der sich ein Leben im puren Luxus
vorstellt. Die Schüler der Wintersteinschule bekommen im
dritten Film der Reihe „Die Schule der magischen Tiere“ zwei
weitere magische Tiere für Silas und Helene. Spielfilm, 104
Minuten, FSK 0, BJF-Empfehlung: ab acht Jahren.

Ab sofort rotiert das Kinderprogramm wieder zwischen den
verschiedenen Jugendzentren der Gemeinde Teningen. Je-
den Freitag von 14.30 bis 16 Uhr.
Diesen Freitag, 30. Januar: Waffeln backen im Jugend-
haus Teningen.
Freitag, 6. Februar: Stop Motion im Jugendclub Heim-
bach.

Das Jugendhaus Teningen ist wieder für alle Jugendlichen ge-
öffnet:
Dienstag ab 15 Uhr,
Donnerstag ab 16 Uhr,
Freitag ab 16.30 Uhr.
Einfach vorbeikommen, Freunde treffen und eine entspannte
Zeit verbringen.

Der Redaktionsschluss für die Teninger Nachrichten vom 18.
Februar (KW 8) wird aus redaktionellen Gründen auf Frei-
tag, 13. Februar, 10 Uhr, vorverlegt. Ein späterer Eingang
von Artikeln für diese Ausgabe kann leider nicht mehr be-
rücksichtigt werden. Um Beachtung wird gebeten.

Zur Landtagswahl am 8. März 2026 können Wahlscheine ne-
ben den herkömmlichen Beantragungsarten persönlich oder
schriftlich (Telefax, E-Mail) auch durch sonstige dokumentier-
bare Übermittlung in elektronischer Form beantragt werden
(§ 19 Abs. 1 Landeswahlordnung). Die Gemeinde Teningen
bietet für Wahlberechtigte zur Wahl die Beantragung eines
Wahlscheines per Internet auf der Homepage www.tenin-
gen.de an. Beim Aufruf des Links https://briefwahl.
komm.one/intelliform/forms/komm.one/km-ewo/pool/
wahlscheinantrag/bw-west/wahlscheinantrag/index?ags=
08316043 erhält man ein Erfassungsformular für die jeweili-
gen Antragsdaten. Es steht dem Wähler offen, sich die Unter-
lagen nach Hause oder an eine abweichende Versandanschrift
senden zu lassen. Alternativ kann man seinen Wahlscheinan-
tragauchmitdemMobilgerätüberdenQR-CodeaufderRück-
seite der Wahlbenachrichtigung aufrufen. Die jeweiligen Da-
ten werden hier bereits angezeigt, beim Familiennamen nur
der Anfangsbuchstabe gefolgt von einem *. Der Wahlberech-
tigte erfasst nur sein Geburtsdatum und bei Bedarf eine ab-
weichende Versandanschrift. Die Antragsdaten werden ver-
schlüsselt über das Internet in eine Sammeldatei zur Abarbei-
tung übertragen. Sollten die Antragsdaten nicht mit dem
dialogisierten Wählerverzeichnis übereinstimmen, erhält
man automatisch einen Hinweis. Der Wahlschein und die
Briefwahlunterlagen werden anschließend per Post zuge-
stellt. Sollte ein Wahlberechtigter seine Wahlbenachrichti-
gung nicht vorliegen haben, kann man auch formlos per E-
Mail an wahlen@teningen.de einen Wahlschein beantragen.
In diesem Fall muss man seinen Familiennamen, Vornamen,
Geburtsdatum und die Wohnanschrift angeben. Bei Fragen
zum Antragsverfahren wendet man sich bitte an Frau Philipp,
Telefon 07641 / 5806-29, E-Mail: wahlen@teningen.de.

Sämtliche Dienststellen der Gemeinde Teningen haben am
Dienstag, 3. Februar, aufgrund einer Informationsveranstal-
tung vormittags geschlossen, das Rathaus Teningen somit
ganztags.

b Kinder- und Jugendbüro Teningen

Kinderprogramm im JuZe Teningen:
Kids-Kino im Januar

Das Jugendhaus rotiert

Offene Tür im Jugendhaus

b Teninger Nachrichten am 18. Februar

Geänderter Redaktionsschluss

b Landtagswahl am 8. März

Wahlscheinantrag bequem per Internet
oder QR-Code

b Alle Dienststellen der Gemeinde Teningen

Verwaltung am Dienstag, 3. Februar,
ganztags geschlossen

Auslagestellen
Die Teninger Nachrichten erhalten Sie zusätzlich in 
folgenden Geschäften:
Teningen: Im Rathaus und bei der Metzgerei Feißt, Riegeler Str. 2
Köndringen: In der Aesculap-Apotheke, Bahnhofstr. 3
Heimbach: Schloßcafé, Ostman-Ulm Str. 1
Nimburg: Bäckerei Heitzmann bei Netto, Breisacherstr. 38a
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Das KJB bietet für interessierte Kinder ab der weiterführen-
den Schule ein wöchentliches Teensprogramm an. Weitere In-
fos gibt es auf dem Instagramprofil des Kinder- und Jugend-
büros @kjb_teningen und auf der Homepage der Gemein-
de Teningen unter www.teningen.de. Das Programm
variiert von Woche zu Woche und es kann unter pädagogi-
scher Anleitung des KJB-Teams gewerkelt, gebastelt, geba-
cken und gekocht werden. Das gemeinsame Spielen und das
Erleben des Teninger JuZes gehören ebenfalls dazu.
Die Teilnahme ist kostenlos und wird durch die Gemein-
de Teningen finanziert. Eine Anmeldung ist nicht nötig!
Dienstag, 3. Februar: Taschen bemalen.
Dienstag, 10. Februar: Muffins backen.

In den diesjährigen Fasnachtsferien erwartet Kinder und Ju-
gendliche ein abwechslungsreiches Ferienprogramm mit
spannenden Ausflügen und Aktionen.
Dienstag, 17. Februar: Ausflug auf den Kandel.
Donnerstag, 19. Februar: Wanderung zum Eichelspitz-
turm.
Das Angebot richtet sich an Kinder und Jugendliche im Alter
von sechs bis 18 Jahren. Die Anmeldung erfolgt per E-Mail an
folger@teningen.de. Weitere Informationen zum Ablauf und
zu einzelnen Programmpunkten gibt es auf Instagram unter
@kjb_teningen sowie auf der Homepage der Gemeinde.

Am Freitag, 13. Februar, findet von 14 bis 16 Uhr ein
Pokémon-Tag statt. Alle Pokémon-Fans sind herzlich eingela-
den, gemeinsam zu spielen, sich auszutauschen und ihre
Lieblingspokémon zu entdecken. Bestandteil der Veranstal-
tung ist außerdem eine Tauschbörse, bei der Karten und an-
dere Pokémon-Artikel getauscht werden können. Anmel-
dung: folger@teningen.de. Das KJB-Team freut sich auf zahl-
reiche kleine und große Pokémon-Begeisterte!

Barrierefreies Wählen gehört zu den Grundbedürfnissen
einer demokratischen Teilhabe. Damit blinde und sehbehin-
derte Menschen in Baden-Württemberg ihr Wahlrecht bei der
Landtagswahl am 8. März eigenständig und geheim ausüben
können, stellen die Landesblinden- und Sehbehindertenver-
bände spezielle Hilfsmittel kostenlos zur Verfügung.
Selbstbestimmt in die Wahlkabine: Oftmals sind Men-
schen mit Seheinschränkungen in der Wahlkabine auf fremde
Hilfe angewiesen. Um dies zu vermeiden, bieten die Verbände
in Baden-Württemberg wieder die bewährten Stimmzettel-
schablonen an. In Kombination mit einer Begleit-CD, auf der
die Inhalte der amtlichen Stimmzettel aufgesprochen sind, er-
möglichen diese Hilfsmittel das eigenständige Auffinden und
Kennzeichnen der gewünschten Kandidaten.
Wer erhält die Unterlagen automatisch? Personen, die in
ihrem Schwerbehindertenausweis das Merkzeichen „Bl“
(Blind) eingetragen haben, müssen nicht selbst aktiv werden.
SieerhaltendieWahlschablonenebstder Informations-CDau-
tomatisch per Post zugeschickt.
Anforderung für Sehbehinderte ohne Merkzeichen
„Bl“: Wer selbst sehbehindert ist oder Personen kennt, die
aufgrund ihrer Seheinschränkung eine Schablone benötigen,
aber das Merkzeichen „Bl“ nicht besitzen: In diesem Fall kön-
nen die Hilfsmittel kostenlos bei den Blinden- und Sehbehin-
dertenverbänden angefordert werden.
Landesweites Servicetelefon: 0761 / 36122; bundesweite Hot-
line (DBSV): 030 / 285387-0.
Die Verbände betonen, dass die Barrierefreiheit der Wahl ein
wichtiger Schritt zur Inklusion ist. „Jede Stimme zählt - und je-
der Mensch sollte in der Lage sein, diese Stimme ohne fremde
Hilfe abgeben zu können“, so Brigitte Schick, Vorsitzende des
Landesblinden- und Sehbehindertenverbands Baden-Würt-
temberg.

Im Landkreis Emmendingen wurden in den vergangenen Wo-
chen und Monaten von den bisherigen Anbietern mehrere Alt-
kleidercontainer abgebaut, sodass es an den noch bestehenden
Standorten immer wieder zu Überfüllungen kommt. Die Abfall-
wirtschaft des Landkreises Emmendingen weist deshalb darauf
hin, dass an sämtlichen Recyclinghöfen im Landkreis (Bahlingen,
Elzach, Riegel, Sasbach, Denzlingen, Emmendingen, Endingen,
Gutach, Herbolzheim, Kenzingen, Waldkirch und Teningen) Alt-
kleidercontainer zur Verfügung stehen. In die Container gehört
ausschließlich saubere und tragfähige Kleidung, paarweise ge-
bündelte Schuhe sowie saubere Bett-, Tisch- und Haushaltswä-
sche. Kleidungsstücke, die stark verschmutzt, beschädigt oder
zerrissen sind, sowie andere nicht mehr tragfähige Textilwaren
dürfen nicht in die Container eingeworfen werden – diese gehö-
ren in die Restmülltonne. Stuhlauflagen, Teppiche und Teppich-
boden werden beim Sperrmüll mitgenommen. Wichtig zudem:
Kleider aus Säcken, die neben überfüllten Containern abgestellt
werden,könnennichtmehrverwertetwerden,daderWitterung
ausgesetzte Kleidung als Abfall gilt und kostenintensiv entsorgt
werden muss. Die Abfallwirtschaft bittet deshalb darum, das Ab-
stellen von Textilien außerhalb der Container zu unterlassen.
Fürweitere InformationenoderRückfragenerreichtmandieAb-
fallwirtschaft des Landkreises unter Telefon 07641 / 451-9700,
per E-Mail an abfall@landkreis-emmendingen.de oder online
unter www.landkreis-emmendingen.de.

Teensprogramm im JuZe Teningen findet
ab sofort dienstags statt

Fasnachtsferienprogramm für Kinder und
Jugendliche

Pokémon-Tag am 13. Februar

U Bekanntmachung

b Landratsamt Emmendingen

Barrierefrei wählen: Stimmzettel-
schablonen zur Landtagswahl 2026

Altkleiderentsorgung im Landkreis
Emmendingen
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Die Tigermückensaison ist zwar schon beendet, es fliegen kei-
ne Mücken mehr, doch die Eier der Asiatischen Tigermücke
können auch bei kälteren Temperaturen der Wintermonate
überleben und im Frühjahr dann schlüpfen. Daher gilt die De-
vise: Nach der Saison ist vor der Saison. Denn die Eier der Asia-
tischen Tigermücken überdauern den Winter am Innenrand
von Wasserbehältnissen, in denen sich über die Saison hinweg
zumindest zeitweise Wasser befand. Deshalb: Gefäße mit
einer Bürste kräftig abschrubben, Innenrand und Bürste mit
Wasser abspülen und das Wasser mitsamt Abrieb zum Versi-
ckern auf die Erde/Wiese schütten, dann sind die Eier zerstört.
Tipp: Heißes Wasser (>60°C) tötet die Eier und Larven ab.

Führerscheine ohne Ablaufdatum müssen erneuert werden:
Der Pflichtumtausch von Führerscheinen wird weiterhin fort-
gesetzt, das wird je nach Ausstellungsjahr nach und nach
durchgeführt. ImaktuellenSchrittwerdenKartenführerschei-
ne aus den Jahren 2002 bis 2004 in einen neuen Kartenführer-
schein mit Ablaufdatum umgetauscht. Für Personen, die noch
im Besitz eines unbefristeten EU-Kartenführerscheins dieser
Ausstellungsjahre sind, endet die Umtauschfrist am 19. Januar
2027. Der Hintergrund der Umtauschaktion: Führerscheine
sollen künftig EU-weit (EU-Richtlinie 2006/126/EG) fäl-
schungssicher und einheitlich sein. Die neu ausgestellten EU-
Führerscheine in Scheckkartenformat sind 15 Jahre lang gül-
tig. Für den Umtausch müssen sich Bürgerinnen und Bürger an
die jeweilige Ortsverwaltung wenden, nur Personen mit
Wohnsitz in Emmendingen wenden sich bitte an die Führer-
scheinstelle des Landratsamtes Emmendingen.
Folgende Umtauschfristen gelten für die EU-Kartenführer-
scheine:
2002 bis 2004: 19. Januar 2027,
2005 bis 2007: 19. Januar 2028,
2008: 19. Januar 2029,
2009: 19. Januar 2030,
2010: 19. Januar 2031,
2011: 19. Januar 2032,
2012 bis 18. Januar 2013: 19. Januar 2033.
Fahrerlaubnisinhaber und -inhaberinnen, deren Geburtsjahr
vor 1953 liegt, müssen den Führerschein erst bis zum 19. Ja-
nuar2033umtauschen,unabhängigvomAusstellungsjahrdes
Führerscheins.

Das Projekt „Herbstzeit“, das eng mit dem Landratsamt Em-
mendingen kooperiert, sucht Gastfamilien sowie Einzelperso-
nen oder Paare, die älteren Menschen, die aufgrund ihrer al-
tersbedingten Beeinträchtigungen und Pflegebedürftigkeit
nicht mehr im eigenen häuslichen Umfeld leben können, bei
sich zu Hause dauerhaft oder vorübergehend aufnehmen und
diesen Menschen ein familiäres Zusammenleben ermögli-
chen. Die Gastfamilie erhält monatlich ein Entgelt von ca.
1.300 Euro zuzüglich Pflegegeld, je nach Pflegegrad. Die Pfle-
gepersonen benötigen keine spezielle Ausbildung, pflegeri-
sche Vorerfahrung ist jedoch von Vorteil. Zur Entlastung kann
auch ein Pflegedienst hinzugezogen werden. Das Pflegever-
hältnis wird von der „Herbstzeit gGmbH – Betreutes Wohnen
für alte Menschen in Familien“ fachlich begleitet.
Weitere Informationen: Am Mittwoch, 4. März, im Büro der
Herbstzeit (Landvogtei 5 in Emmendingen) zwischen 15 bis 18
Uhr, online jeden zweiten Freitag im Monat zwischen 14 und
16 Uhr (Einwahllink über www.herbstzeit-bwf.de) oder tele-
fonisch unter 07641 / 967159-0.

Pflegebedürftigkeit kann Menschen in jeder Lebensphase
treffen und stellt Betroffene und Angehörige häufig vor gro-
ße Herausforderungen und vielfältige Fragen. „Woher kann
ich Unterstützung und Entlastung bekommen? Wie funktio-
niert das mit der Einstufung in einen Pflegegrad? Welche Leis-
tungen kann ich von der Pflegekasse erhalten?“ Martina Ge-
bele vom Pflegestützpunkt Emmendingen beantwortet am
Dienstag, 10. Februar, ab 15 Uhr während des Senioren-Ca-
fés diese Fragen in ihrem Vortrag. Ort: Evangelisches Gemein-
dehaus, Offenburger Straße 21, Kenzingen. Organisiert wird
die Veranstaltung von den evangelischen und katholischen
Kirchengemeinden Kenzingen.

Andere Mütter und Väter treffen, Erfahrungen teilen und sich
gemeinsam in Begleitung der Frühen Hilfen über spannende
und herausfordernde Themen der ersten Phase des Eltern-
Seins austauschen: Dies alles gibt es in der Elterngruppe „Auf
dem Weg zur Elternschaft“. Diese ist ein gemeinsames Ange-
bot der Frühen Hilfen und der Elternschule des Kreiskranken-
hauses Emmendingen. Ob alleine oder zu zweit – alle sind
herzlich willkommen! Die Kleingruppe findet in einer ent-
spannten und unterstützenden Atmosphäre statt. Die Teil-
nahme ist kostenfrei, Anmeldung über die Homepage der El-
ternschule: https://kurzlinks.de/0b0f.
Zeit:donnerstags,10bis11.30Uhr.NächsteTermine:5.und26.
Februar, 19. März, Ort: Elternschule im Kreiskrankenhaus Em-
mendingen. Teilnehmendenzahl: Maximal zwölf Personen.
Der Kurs wird von Fachkräften der Frühen Hilfen geleitet.
Rückfragen gerne an Frau Reichert (Frühe Hilfen): 07641 / 451-
3205, t.reichert@landkreis-emmendingen.de.

Asiatische Tigermücken – Nach der Saison
ist vor der Saison!

Führerscheinumtausch geht weiter

Projekt „Herbstzeit“: Familien für ältere
Menschen gesucht

Vortrag „Pflegebedürftig, was nun?“ am
10. Februar in Kenzingen

Elterngruppe für werdende und frisch
gebackene Eltern
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FachkräftewerdenamOberrheinweiterhindringendgesucht
– über Ländergrenzen hinweg. Am Freitag, 30., und Samstag,
31. Januar, präsentieren sich mehr als 20 südbadische Arbeit-
geberaufdemSalonFormationEmploiAlsace inColmar,einer
der größten Messen für Ausbildung, Arbeit und Weiterbil-
dung in Frankreich. Ziel ist es, Fachkräfte aus dem Elsass für
Ausbildung und Beschäftigung in Südbaden zu gewinnen.
Bereits zum zwölften Mal organisiert die Agentur für Arbeit
Freiburg die deutsch-französische Beteiligung auf der Messe
und setzt damit ein klares Zeichen für die Bedeutung eines ge-
meinsamen Arbeitsmarkts am Oberrhein. „Trotz der anhal-
tenden Konjunkturschwäche bleibt das Gewinnen von Fach-
kräften die größte Herausforderung am Arbeitsmarkt. Umso
mehr freue ich mich, dass viele Unternehmen auch unter
schwierigen wirtschaftlichen Bedingungen die Chancen nut-
zen, die sich aus dem gemeinsamen Wirtschaftsraum beider-
seits des Oberrheins ergeben“, sagt die stellvertretende Leite-
rin der Agentur für Arbeit Freiburg, Anna Melchior.
Das Angebot in der deutsch-französischen Halle ist breit gefä-
chert und praxisnah: Neben konkreten Stellenangeboten er-
warten die französischen Messebesuchenden Vorträge, ein
Bewerbungsmappen-Check, professionelle Bewerbungsfo-
tos, Farb- und Stilberatung, Business-Styling sowie ein Test zur
Einstufung der Deutschkenntnisse. Ergänzend informieren
Beratungsstellen darüber, was bei Ausbildung oder Arbeit in
Deutschland zu beachten ist, insbesondere zu Steuern und So-
zialversicherung. Mit einem umfangreichen Beratungsange-
bot sind auch Expertinnen und Experten der Industrie- und
Handelskammer Südlicher Oberrhein sowie der Handwerks-
kammer Freiburg vertreten.
Das deutsche Engagement auf der Messe in Colmar ist eine In-
itiative der Fachkräfteallianz Südlicher Oberrhein. Das Netz-
werk aus Wirtschaft, Verbänden, Kammern, Bildungseinrich-
tungen und öffentlicher Hand verfolgt das gemeinsame Ziel,
den Fachkräftebedarf der Unternehmen in der Region nach-
haltig zu decken.

Das Jahr 2026 hat gerade begonnen und die guten Vorsätze
sind noch präsent. So startet die Fairtradegemeinde Teningen
in den Februar mit der Kampagne „Fairbruary“ und einem
Quiz. Ein Straßenbanner in Teningen macht auf die Bedeu-
tung von fairen Produkten aufmerksam. Die Fairtradege-
meinde Teningen lädt dazu ein, vier Wochen lang bewusst zu
fair gehandelten und regionalen Produkten zu greifen. Ge-
meinsam soll die Wirkung der Kaufentscheidungen sichtbar
gemacht werden und zeigen, wie einfach fairer Konsum im
Alltag ist. Ob Kaffee, Schokolade, Bananen, Blumen oder Klei-
dung: Fairtrade steckt inzwischen in tausenden Produkten. Im
„Fairbruary“ wird die faire Vielfalt auf die Straße, ins Bewusst-
sein und in die Einkaufskörbe gebracht. Mitmachen!
Ein kleines Quiz hilft, die faire Vielfalt im Teninger Einzelhan-
del und der Gastronomie zu entdecken. Hinweise zum Quiz
gibt es in den kommenden vier Wochen an dieser Stelle und
auf den Aufstellern bzw. Plakaten vor der jeweiligen Gastro-
nomie bzw. dem Einzelhandel.

Recyclingpapiernutzung ist im Trend, aber leider noch nicht in
allen Büros, Schulmaterialbedarfen oder Discountern zu er-
halten, nicht in allen Kommunen oder Betrieben Standard.
UmausAltpapierwiedernutzbaresPapierzuerstellen,wirdes
im Pulper von papierfremden Stoffen befreit (Deinkingver-
fahren). Danach mittels Hilfsstoffen wie zum Beispiel Seife ge-
reinigt. Ökopapierherstellung spart durchschnittlich 78 Pro-
zent Wasser und 68 Prozent Energieaufwand und somit CO2.
Mittlerweile wird auch im hochwertigen grafischen Bereich
aufbereitetes Papier benutzt. Auch im Buchhandel oder der
Prospekt- und Broschürenerstellung ist die Ökopapiernut-
zung ersichtlich. Im Briefmarkenbereich wird nun ebenfalls
auf Recycling gesetzt, die erste Ökopapierbriefmarke ist er-
hältlich.
Noch sind nicht alle Kommunen und Unternehmen „on
Board“ bzw. haben ihre Recyclingpapiernutzung unterstri-
chen. Bei Wettbewerben können sich Landkreise, Städte und
Schulen beteiligen.
Zum privaten Sammeln sollte gesagt sein, dass alles außer Hy-
giene- oder Thermopapiere (Kassenbons) gesammelt werden
kann.
Weitere Infos unter blauer Engel oder papieratlas.de.

Seit 20. Juni 2025 müssen Herstellerfirmen von Smartphones
und Tablets in den Verkaufsgeschäften und Online in einem
Label über deren Reparierbarkeit und Lebensdauer Auskunft
geben.
Der Reparierbarkeitsindex enthält: Die Reparabilität in den
Abstufungen A bis E sowie Auskünfte über Energieeffizienz,
Batterie-Lebensdauer, Schutz vor Staub und Wasser, Wider-
standsfähigkeit gegen Stürze.
Außerdem gilt in den EU-Vorgaben eine Ersatzteilbereitstel-
lung von sieben Jahren für Akkus, Displays und Kameramodu-
le sowie mindestens fünf Jahre Softwareupdates.

b Agentur für Arbeit Freiburg

Südbadische Unternehmen werben in
Colmar um Fachkräfte

„Fairbruary“ - Fair im Februar

25 Jahre Ökopapierinitiative

Fairtrade – Gemeinde Teningen

Reparaturen und Kreislaufwirtschaft im
Kommen - Reparierlabel für Handys

Klima-Initiative Teningen

Amtsblatt auch jeden Mittwoch unter
www.teningen.de



Narrenrufe:
Däninger Dübbaggeischder:

Dübbag-Geischder

Däninger Seegrasrupfer:
Seegras-rupfer

Kindringer Ruäbsäck:
Ruäb-sack

Nimburger Felse-Trieber:
Felse-Trieber

Karbatsche-Peng

Heimbacher Waldteufel:
A-hui

Guggenmusik Schapfe-Clique:
Schapfe-Clique

Guggenmusik Ramba-Zamba:
Ramba-Zamba

NNAARRRREEN-N-

FFAAHHRRPPLLAANN

22002266

Samstag, 31. Januar 
Kindringer Ruäbsäck: Zunftabend
Beginn: 20 Uhr in der Ludwig-Jahn-Halle in Teningen 

Samstag, 7. Februar 
Däninger Dübbaggeischder: Traditionelle Kinderfasnet in der 
Ludwig-Jahn-Halle in Teningen, Einlass: 11.45 Uhr, Beginn: 12.31 
Uhr. 

Schmutzige Dunschdig, 
12. Februar
Däninger Seegrasrupfer: Hemdglunkerumzug
Von der Ludwig-Jahn-Halle über die Neudorfstraße zum 
Rathausplatz. Entmachtung des Bürgermeisters und 
anschließendes närrisches Treiben beim Hemdglunkerball in der 
Schapfe-Stube.
Beginn: 19.11 Uhr an der Ludwig-Jahn-Halle in Teningen

Nimburger Felse-Trieber: Schul- und Kindergartenstürmung in 
Nimburg und Bottingen
Treffpunkt: ca. 9.00 Uhr am Volksbank-Platz in Nimburg

Vereinsgemeinschaft Heimbach: Rathausstürmung und 
Hemdglunkerumzug
Stürmung des Rathauses, Schlüsselübergabe und anschließender 
Hemdglunkerumzug, danach närrisches Treiben in der Anton-
Götz-Halle in Heimbach. 
Beginn: 18.33 Uhr am Rathaus in Heimbach 

Fasnet Samschdig, 
14. Februar 
Kindringer Ruäbsäck: Ruäbsäckhock 
Beginn: 11 Uhr in der Klingelgasse 

Kindringer Ruäbsäck: Kinderumzug
Start und Ziel des Umzugs ist am Winzerhüs, Beginn: 14 Uhr 
Vereinsgemeinschaft Köndringen: Dorffasnet
Beginn: ab 20 Uhr in der Sport- und Winzerhalle in Köndringen 

Nimburger Felse-Trieber: Kinderumzug mit Hallenfasnacht 
Traditionelle Kinderfasnacht in Nimburg. Vom Nimburger Rathaus 
Mitmach-Umzug bis zur Nimberghalle, dann närrisches Kindertreiben 
von und für Kids.
Beginn: 14.00 Uhr am Rathaus, ab 14.11 Uhr Halleneinlass in der   
Nimberghalle in Nimburg

Vereinsgemeinschaft Heimbach: 68. Narrensitzung 
Beginn: 19.33 Uhr in der Anton-Götz-Halle in Heimbach

Fasnet Zischdig, 
17. Februar
Heimbacher Waldteufel:
Traditionelles Nudelsuppenessen 
Beginn: 11.33 Uhr in der Anton-Götz-Halle in Heimbach 

Heimbacher Waldteufel: Großer Narrenumzug 
Beginn: 14.11 Uhr in Heimbach mit anschließendem närrischen 
Programm mit DJ Leet in der Anton-Götz-Halle in Heimbach und 
Waldteufelverbrennung um 22 Uhr.
Däninger Seegrasrupfer: Narrenbaum fällen
Beginn: 17.30 Uhr am Kronenplatz in Teningen 
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Die Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Teningen – Ab-
teilung Teningen fand am 23. Januar statt. Abteilungskom-
mandant Thomas Gebhardt begrüßte die anwesenden Kame-
raden und die zahlreichen Gäste im Unterrichtsraum des Feu-
erwehrgerätehauses.
Da es seine letzte Jahreshauptversammlung als Abteilungs-
kommandant war, bedankte sich Thomas Gebhardt zuerst bei
den Kameraden, dem Ausschuss, seinen Stellvertretern, den
Kommandanten, beim neuen und beim alten Bürgermeister
und der Gemeinde für die gute Zusammenarbeit in den letz-
ten zehn Jahren. In seinem Bericht ging er dann auf einige der
68 Einsätze des vergangenen Jahres ein. Schriftführerin Regi-
na Schmidt berichtete über die kameradschaftlichen Tätigkei-
ten und die Veranstaltungen wie die Ausrichtung des Schei-
benschlagens und dem Tag der offenen Tür. Rechner Gerhard
Fischer verlas den Kassenbericht. Nach dem Bericht der Kas-
senprüfer nahm Bürgermeister Berthold Schuler die Entlas-
tung des Rechners und des Abteilungsausschusses vor. Diese
erfolgte einstimmig. Danach folgten die Wahlen zum Abtei-

Von links nach rechts: Kommandant Matthias Brupbach, der
neue Abteilungskommandant Dennis Bahrmann, Bürgermeis-
ter Berthold Schuler, der alte Abteilungskommandant Thomas
Gebhardt, stellv. Abteilungskommandant David Meister und
stellv. Abteilungskommandant Daniel Zimmermann.

lungskommandant und zum stellvertretenden Abteilungs-
kommandanten. Dennis Bahrmann wurde von den aktiven
Mitgliedern der Abteilung Teningen zum neuen Abteilungs-
kommandanten gewählt. Da er bisher, neben David Meister,
stellvertretender Abteilungskommandant war, wurde Daniel
Zimmermann als zweiter stellvertretender Abteilungskom-
mandant nachgewählt. Dennis Bahrmann und Daniel Zim-
mermann nahmen die Wahl an und bedankten sich für das
ihnen entgegengebrachte Vertrauen.
Danach konnten zahlreiche Kameradinnen und Kameraden
einGeschenkfürgutenProbenbesuchentgegennehmen.Die-
ser lag erfreulicherweise bei 82 Prozent im Schnitt. Dieses Jahr
konnten auch wieder drei Kameraden per Handschlag durch
Bürgermeister Berthold Schuler in den aktiven Feuerwehr-
dienst übernommen werden. Kommandant Matthias Brup-
bachundDennisBahrmanndanktenThomasGebhardt fürdie

Das neue Frühjahr- und Sommerprogramm entdecken: Es ist
online und buchbar – einen Platz sichern bei spannenden Kur-
sen, Workshops und Veranstaltungen. Das gedruckte Pro-
grammheft erscheint Ende Januar und liegt als Beilage den
Amtsblättern bei. Man kann sich inspirieren lassen und Früh-
jahr und Sommer mit vielfältigen Angeboten gestalten!

11449/252: Reiche Ernte und Ästhetik - Schnitt von Zier-
und Obstgehölzen: Weisweil, Grundschule am Rheinwald,
Rheinstraße 23, Aula, Donnerstag, 29.1., 18 bis 21 Uhr und
Samstag, 31.1., 9 bis 13.30 Uhr.
32172/252: Pilates trifft Tanz, Balance und Bewegung:
Emmendingen, vhs-Schulungszentrum, Schwarzwaldstraße
3, Saal (im Innenhof), Samstag, 31.1., 9 bis 16 Uhr, Sonntag,
1.2., 9 bis 16 Uhr.
24319/252: Mikro-Makramee: Ohrringe, Aufbaukurs Le-
vel 2: Emmendingen, vhs-Schulungszentrum, Schwarzwald-
straße 3, Raum 2 (im Innenhof), Samstag, 31.1., 14 bis 18 Uhr.
11561/252: Bus und Bahn fahren mit der Bahn-App, ein-
fach erklärt für ältere Menschen: Emmendingen, vhs-
Haus, Am Gaswerk 3, Raum 206, Mittwoch, 4.2., 10.30 bis 12
Uhr.
11558/252: Gutes Leben im modernisierten Eigenheim:
Emmendingen, vhs-Haus, Am Gaswerk 3, Raum 205, Mitt-
woch, 4.2., 19 bis 20.30 Uhr.
53202/252: iPad & iPhone: Grundlagen: Emmendingen,
vhs-Haus, Am Gaswerk 3, Raum 206, zweimal donnerstags,
17.30 bis 19.45 Uhr, Beginn: 5.2.
15016/252: Einkommenssteuer für Rentner: Emmendin-
gen, vhs-Haus, Am Gaswerk 3, Raum 205, Donnerstag, 5.2., 19
bis 21.15 Uhr.
24746/252: Buchbinden - mit und ohne Vorkenntnisse:
Emmendingen, vhs-Schulungszentrum, Schwarzwaldstraße
3, Raum 2 (im Innenhof), zweimal freitags, 10 bis 16 Uhr, Be-
ginn: 6.2.
11624/252: Wein-Sensorik-Seminar: Emmendingen, vhs-
Haus, Am Gaswerk 3, Raum 206, Sonntag, 8.2., 10 bis 14 Uhr.
37110/252: Comeback der Klassiker: Bahlingen, Silber-
bergschule,Hohleimen6,Küche,Dienstag,10.2.,18bis22Uhr.
12099:WahlforumzurLandtagswahl2026,Podiumsdis-
kussion - Im Gespräch mit den Kandidierenden: Emmen-
dingen, vhs-Haus, Am Gaswerk 3, Raum 201, Dienstag, 10.2.,
19 bis 21.30 Uhr.

Anmeldung mit Angabe der jeweiligen Kursnummer bei der
Geschäftsstelle der VHS Nördlicher Breisgau, 79312 Emmen-
dingen, Am Gaswerk 3, Telefon 07641 / 9225-0, E-Mail: in-
fo@vhs-em.de, Internet www.vhs-em.de.

geleistete Arbeit in den letzten zehn Jahren und darüber hin-
aus. Es folgten die Grußworte der Gemeinde durch Bürger-
meister Berthold Schuler, das Grußwort des Kommandanten
Matthias Brupbach und des DRK-Ortsvereins Teningen.

Jahreshauptversammlung
î Volkshochschule aktuell
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Der Seniorenstammtisch Teningen kann in diesem Jahr sein
30-jähriges Bestehen feiern. Viele Dinge haben sich in diesen
30 Jahren verändert. Doch die Begeisterung für Gemeinschaft
ist geblieben.
Der Seniorenstammtisch braucht Verstärkung und lädt inter-
essierte Senioren herzlich ein, die Freude an gemeinsamer
Freizeit haben. Auch Senioren, die sich noch nicht als solche
fühlen, sind herzlich willkommen. Freunde aus den Ortsteilen
von Teningen sind ebenfalls herzlich eingeladen. Und: „ä Mü-
siker wär natirlig s Dipfili ufm i“.
Die Stammtischmitglieder treffen sich zweimal im Monat, im-
mer am Mittwochvormittag um 11 Uhr, zu einem gemütlichen
Vormittag unter Freunden. Es wird zusammen gegessen und
geredet – „egal, ob dü badisch oder hochditsch schwätzisch“.
Die Stammtischkollegen freuen sich auf neue Begegnungen
und gemeinsame Stunden. Information unter Telefon 07641 /
932624 oder E-Mail: heigerbau@kabelbw.de.

Treffpunkt am 8. Februar am Bahnhof Emmendingen, 8.45
Uhr Fahrt mit ÖPNV. Gutes Schuhwerk und Wanderstöcke sind
erforderlich. Wanderung durch Schluchsee mit Scheibenfel-
sen, Spaßpark zum Riesenbühlturm. Wegstrecke sieben Kilo-
meter bei 170 Höhenmetern. Panoramablick vom Schluchsee
bis zu den Alpen. Rucksackvesper vorsehen. Einkehr zum
Schluss ineinCaféistvorgesehen.Anmeldungbis5.Februar
bei Wanderführer Konrad Ganz, Gäste sind herzlich willkom-
men. Telefon 07641 / 41783, E-Mail: konrad.ganz@schwarz-
waldverein-teningen.de.

Am kommenden Samstag,
31. Januar, sind die Däninger
Seegrasrupfer auf dem Zunft-
abend der Kindringer Ruäb-
säck. Treffpunkt ab 17 Uhr bei
der Vorständin Eva zu einem
kleinen Umtrunk. Ab 19 Uhr
in der Ludwig-Jahn-Halle in
Teningen.
Vorankündigung: Am 12.
Februar findet der Hemd-
glunkerumzug mit anschlie-
ßendem Narrentreiben in der Schapfe-Stube, ehemaliges Ha-
senheim, statt.

Am Freitag, 6. Februar, findet um 18 Uhr im evangeli-
schen Gemeindehaus in Köndringen die Jahreshauptver-
sammlung statt.
Tagesordnung: 1. Begrüßung durch die 1. Sprecherin und
Feststellung der Tagesordnung; 2. Totengedenken; 3. Tätig-
keitsberichte; 4. Bericht der Rechnerin; 5. Bericht der Kassen-
prüferinnen; 6. Entlastung des Vorstandes; 7. Ausblick 2026; 8.
Wünsche und Anregungen.
DieMitgliederdesVereins sowiealle Interessiertensindhierzu
recht herzlich eingeladen.

Die Generalversammlung 2026 des ASV Teningen findet am
morgigen Donnerstag, 29. Januar, um 20 Uhr im Saal des Gast-
hauses Sonne in Malterdingen (Hauptstraße 24) statt.
Tagesordnung: 1. Eröffnung und Begrüßung; 2. Bekanntga-
be der Tagesordnung; 3. Totenehrung; 4. Jahresberichte der
Ressortleiter; 5. Bericht der Kassenprüfer; 6. Entlastung des
Gesamtvorstandes; 7. Neuwahlen des Gesamtvorstandes; 8.
Wahl der zwei neuen Kassenprüfer; 9. Ehrungen; 10. Wünsche
undAnträge;11.Verschiedenes/DieGästehabendasWort;12.
Schlussworte.
Alle Mitglieder sowie Freunde des Vereins sind herzlich zur
Teilnahme eingeladen. Eine schriftliche Einladung mit Tages-
ordnung ist allen Vereinsmitgliedern bereits per Post zuge-
gangen.

Gottesdienst
AmSonntag,1.Februar, feiernwirdenGottesdienstum10Uhr
in der Bergkirche mit Pfarrerin Brenn. Herzliche Einladung.
Frauenkreis am Donnerstag, 29. Januar um 14.30 Uhr
Der Frauenkreis trifft sich morgen um 14.30 Uhr im Gemeinde-
haus Teningen zum Thema: „Sieben Wochen ohne falsche Ge-
wissheiten“.
Kiki-Treff
Am Samstag, 31. Januar, sind alle Kinder ab drei Jahren zum
Kiki-Treff von 9.30 bis 12 Uhr in das Gemeindehaus Teningen
eingeladen. Wir lesen zusammen Geschichten aus der Bibel
und essen gemeinsam. Kommst Du auch dazu? Wir freuen uns
auf dich!
Treffen „Gemeinsames Nähen“ am Dienstag, 3. Februar
und 24. Februar um 19 Uhr im Gemeindehaus Teningen
Wir wollen zusammen Hosen, Mützen, Schals…für Kinderhei-
me in der Ukraine nähen. Ob mit oder ohne Erfahrung an der
Nähmaschine, jeder kann mithelfen. Stoffe sind vorhanden,
können aber gerne mitgebracht werden. Besonders warmes
Jersey und Bündchenstoffe fehlen noch. Wer eine Nähmaschi-
ne hat, auch gerne mitbringen.

b Seniorenstammtisch Teningen

Weitere Senioren sind willkommen

b Schwarzwaldverein Teningen

Winterwanderung um den Riesenbühl-
turm

b Däninger Seegrasrupfer

Fasnet-Termin am
Wochenende

b LandFrauenverein Köndringen-Teningen

Jahreshauptversammlung am 6. Februar

b Angelsportverein (ASV) Teningen

Morgen Generalversammlung

Evangelische Pfarrgemeinde

Für die nachfolgenden Artikel ist die Kirchengemeinde verant-
wortlich. Die Redaktion der Teninger Nachrichten übernimmt 
keine Verantwortung für die Richtigkeit des Inhalts.

Teningen und Nimburg

Inh. Simon Häberlin
Neudorfstr. 21 • 79331 Teningen

www.optik-im-blick.de • Tel. 07641-44043
Mo. bis Fr. 9.00-12.00 und 14.00-17.00 

(Mi. nur vormittags)

Unser Sortiment
Gleitsicht- und Sonnenbrillen,

Fern- und Lesebrillen,
(Computer-)Arbeitsbrillen,

Sportbrillen,
Kinderbrillen,

Brillenpflegemittel und Lupen,
und einiges mehr...

Jetzt Termin

vereinbaren!
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Folgetermin am 24. Februar, ebenfalls um 19 Uhr. Kontakt:
Mirjam Kenk, Telefon 0176 / 64112499. Bitte vormerken!
Gemeindenachmittag am 13. Februar, um 14.30 Uhr im
Gemeindehaus Nimburg, Breitackerweg 1
„Lasst uns zusammen singen und ein paar fröhliche Stunden
verbringen“. Mit diesem Motto werden Bernd und Gerd wie-
der Lieder mit ihren Gitarren begleiten. Traditionsgemäß gibt
es an diesem Nachmittag frischgebackene Fasnachtsküchle.
Die Kirchengemeinde, Frau Pfarrerin Brenn und das Vorberei-
tungsteam freuen sich über viele Gäste, gleich welcher Kon-
fession. ALLE sind herzlich willkommen und eingeladen, sehr
gerne auch in närrischer Kleidung!
Wenn Sie abgeholt werden möchten (entweder mit dem Auto
oder dass jemand Sie zu Fuß begleitet), melden Sie sich gerne
bei Frau Bierer, Telefon 07663 / 1545.
Offene Kirche in Teningen
Treten Sie ein! Unsere Kirche hat geöffnet! Unsere Kirche ist
täglich zwischen 10 und 17 Uhr geöffnet. Ein barrierefreier
Zugang befindet sich an der Nordseite unserer Kirche.
Immer informiert bleiben
Die aktuellen Informationen finden sich im Schaukasten, auf
der Homepage (www.kirche-teningen.de), bei Facebook und
Instagram.

Am 31. Januar laden die Ruäbsack zum Zunftabend ein – und
das zum allerersten Mal in die Ludwig-Jahn-Halle in Teningen.
Ab 19.01 Uhr öffnen sich die Türen und ab 20.01 Uhr geht’s
richtig los: Showtänze, Guggemusik und jede Menge gute
Laune warten auf die Gäste. Für die passende Stimmung sorgt
DJ B-Sito, der die Besucher den ganzen Abend musikalisch be-
gleitet. Auch für das leibliche Wohl wird wie immer bestens
gesorgt sein – ganz nach Ruäbsack-Manier.
Aufbau/Abbau Ludwig-Jahn-Halle
Am Samstag findet der Aufbau ab 9 Uhr für die eingeteilten
und für freiwillige Helfer statt. Um vollzähliges Erscheinen
wird gebeten. Am Sonntag beginnt der Abbau bereits um 8
Uhr für die eingeteilten und freiwilligen Helfer.
Vorankündigung:
7. Februar – Kinderfasnet der Dübbaggeister Teningen;
7. Februar – Zunftabend d’Griesebeimle Renchen-Ulm;
8. Februar – Umzug der Narrenzunft Orschweier.

Der Kleintierzuchtverein C 108 Köndringen lädt alle Vereins-
mitglieder am morgigen Donnerstag, 29. Januar, ins Vereins-
heim ein. Versammlungsbeginn ist um 19 Uhr.

Das Laientheater Freiamt spielt in der Winzerhalle Köndrin-
genindiesemJahreinenEinakter„DonnerwetterundBlitzab-
leiter“ sowie ein Lustspiel in drei Akten „Rendezvous im Bau-
ernkasten“. Für die Theateraufführung können die telefo-
nisch vorreservierten Karten abgeholt werden noch bis
diesenFreitag,30.Januar, jeweilsnachmittagsab15Uhr
bei Anita Voigt, Am Hungerberg 12 in Köndringen. Nicht ab-
geholte Karten sind an der Abendkasse hinterlegt.
Es gibt noch Karten an der Abendkasse oder telefonische
Vorreservierung bei Voigt – 07641 / 573886.
Beginn der Veranstaltung: 19 Uhr / Hallenöffnung: 18 Uhr.

Das Pfarrbüro
erreichen Sie dienstags und donnerstags von 14-17 Uhr unter
der Telefonnummer: 8535 oder per Mail: koendrin-
gen@kbz.ekiba.de, Pfarrer Alexander Gripentrog Mobil un-
ter: 0157/71550671.

Winterkirche
Von Januar bis März finden die Gottesdienste in Köndringen
wieder im Gemeindehaus statt. Auch zu Trauerfeiern wird
die Kirche nicht gesondert aufgeheizt, es liegen Decken am
Eingang, die man sich gerne nehmen darf.
Auch inMundingenwirddieKirchezudenGottesdienstennur
auf 16 Grad Celsius geheizt werden. Es können Fußmatten be-
nutztwerden,diedieKältevonuntenabhalten-docheinwar-
mer Mantel ist empfehlenswert.

Herzliche Einladung zum Gottesdienst in Mundingen
Am Sonntag, den 01.02.2026 findet um 10.30 Uhr der Gottes-
dienst in Mundingen statt.

Bezirkssynode
Wir suchen Menschen, die unsere Pfarrgemeinde bei der Be-
zirkssynode unseres Kirchenbezirks vertreten möchten. Die
Bezirkssynode trifft sich zweimal im Jahr und berät über das
kirchliche Leben in unserem Kirchenbezirk. Wir freuen uns,
wenn Sie sich angesprochen fühlen und uns unterstützen.
Melden Sie sich bis zum 24.02.2026 beim Pfarrbüro, bei Pfarrer
Gripentrog oder bei einem unserer Kirchenältesten.

„Tankstelle“ Treffpunkt für Frauen – Ev. Gemeindehaus
Köndringen
Die Ev. Kirchengemeinde lädt Sie herzlich zum nächsten Treff-
punkt für und von Frauen unter der Leitung von Stella Voder-
mayer-Vossler am 09.02.2026 um 19.30 Uhr zum Thema: „Fast-
nacht“ ins Gemeindehaus der Ev. Kirchengemeinde Köndrin-
gen ein. Interessierte sind immer HERZLICH WILLKOMMEN!
Wir wollen konfessions- und gemeindeübergreifend ins Ge-
spräch kommen. Wir freuen uns auf Euch!

b Kindringer Ruäbsäck

Großer Zunftabend in der
Ludwig-Jahn-Halle

b Kleintierzuchtverein C 108 Köndringen

Morgen Versammlung im Vereinsheim

b Gesangverein Köndringen

Theaterabend am kommenden Samstag

Evangelische Kirchengemeinde  
Köndringen

Für die nachfolgenden Artikel ist die Kirchengemeinde verant-
wortlich. Die Redaktion der Teninger Nachrichten übernimmt 
keine Verantwortung für die Richtigkeit des Inhalts.

Auslagestellen
Die Teninger Nachrichten erhalten Sie zusätzlich in 
folgenden Geschäften:
Teningen: Im Rathaus und bei der Metzgerei Feißt, Riegeler Str. 2
Köndringen: In der Aesculap-Apotheke, Bahnhofstr. 3
Heimbach: Schloßcafé, Ostman-Ulm Str. 1
Nimburg: Bäckerei Heitzmann bei Netto, Breisacherstr. 38a
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Ein Streifzug durch Teningen 
und seine Ortsteile - Band 2 

Band 2 

Rund 150 Bilder auf 72 Seiten!
Erhältlich in den Rathäusern in Teningen und Heimbach

zum Preis von

15 Euro!



18 TENINGER NACHRICHTEN 28. Januar 2026

Wer hat Lust in einem Chor zu singen? Und war das nicht ein
geplantes Vorhaben für 2026? Dann kann man die Chorge-
meinschaft an der offenen Chorprobe am Mittwoch, 4. Febr-
uar, um 19.30 Uhr im Evangelischen Gemeindehaus Nimburg
kennenlernen. Die Chorgemeinschaft sucht für Projekte in
2026 ab sofort wieder begeisterte Frauen und insbesondere
stimmgewaltige Männer: „Gib Dir ‘nen Tritt – und sing' bei
uns mit!“. Mehr über die Chorgemeinschaft Nimburg auf
www.klangwerk22.de – einfach reinschauen.

Das kommende Wochenende beginnt am Samstag, 31. Ja-
nuar, mit dem Zunftabend der Kindringer Ruäbsäck.
60 Jahre Fässlestemmer heißt es am Sonntag, 1. Februar.
Hier feiert man das Jubiläumswochenende der Narrenzunft
mit deren Umzug durch Gundelfingen.
Ein herzliches Dankeschön geht an die Nimburger Geschäfts-
welt für die gesammelten Geld- und Sachspenden sowie die
vielen netten Gespräche am vergangenen Donnerstag.

Gottesdienst
AmSonntag,1.Februar, feiernwirdenGottesdienstum10Uhr
in der Bergkirche mit Pfarrerin Brenn. Herzliche Einladung
hierzu.

Kiki-Treff
Am Samstag, 31. Januar sind alle Kinder ab drei Jahren zum
Kiki-Treff von 9.30 bis 12 Uhr in das Gemeindehaus Teningen
eingeladen. Wir lesen zusammen Geschichten aus der Bibel
und essen gemeinsam. Kommst Du auch dazu? Wir freuen uns
auf dich!

Bitte vormerken! Gemeindenachmittag am 13. Februar
um 14.30 Uhr im Gemeindehaus Nimburg, Breitacker-
weg 1
„Lasst uns zusammen singen und ein paar fröhliche Stunden
verbringen.“ Mit diesem Motto werden Bernd und Gerd wie-
der Lieder mit ihren Gitarren begleiten. Traditionsgemäß gibt

es an diesem Nachmittag frischgebackene Fasnachtsküchle.
Die Kirchengemeinde, Frau Pfarrerin Brenn und das Vorberei-
tungsteam freuen sich über viele Gäste, gleich welcher Kon-
fession. ALLE sind herzlich willkommen und eingeladen, sehr
gerne auch in närrischer Kleidung!
Wenn Sie abgeholt werden möchten (entweder mit dem Auto
oder dass jemand Sie zu Fuß begleitet), melden Sie sich gerne
bei Frau Bierer, Telefon 07663 / 1545.

Vorankündigung: Jubelkonfirmation
AmSonntag,22.März2026, feiernwir Jubelkonfirmation. Im
Festgottesdienst um 10 Uhr in der Bergkirche werden die Gol-
denen (50 Jahre), Diamantenen (60 Jahre) und Eisernen (65
Jahre) Konfirmandinnen und Konfirmanden geehrt. Wir wür-
den uns freuen, wenn sich für jeden Jahrgang ein oder zwei
Jahrgangsprecher:innen im Pfarramt für die weitere Planung
melden (nimburg@kbz.ekiba.de).

Die Jahrgangssprecher:innen nehmen dann jeweils Kontakt
zu Nimburger und Bottinger Konfirmandinnen und Konfir-
manden aus ihrem Jahrgang auf. Auch Personen, die damals
in einer anderen Gemeinde konfirmiert wurden und jetzt in
Nimburg ihr Jubiläum begehen möchten, können gerne mit-
feiern.BittemeldenSie sichdannebenfalls imPfarramt,damit
wir auch für Sie die passende Urkunde vorbereiten können.

Kommenden Samstag, 31. Januar: Zunftabend Kindringer
Ruäbsäck, Ludwig-Jahn-Halle Teningen, 20.01 Uhr, Hästräger,
Elferrat; privat.
Kommenden Sonntag, 1. Februar: Umzug Narrenzunft Reb-
knörpli Fessenbach – 43. Reblandtreffen, 14 Uhr, Hästräger, El-
ferrat, Garde; Bus 12.45/17 Uhr.

Die Vorbereitungen für die närrischen Tage laufen auf Hoch-
touren. Ein Höhepunkt der Heimbacher Fasnet ist die große
Narrensitzung am Samstag, 14. Februar. Der Kartenvorver-
kaufdafürfindetstattamkommendenSonntag,1.Februar,
von 11.30 bis 12.15 Uhr im Probenraum der Anton-Götz-
Halle.

b klang:werk22 – Chorgemeinschaft Nimburg

Endlich wieder: offene Chorprobe

b Narrenzunft Nimburger-Felse-Trieber

Fasnetstermine am Wochenende -
Zunftabend und Jubiläumsumzug

b Heimbacher Waldteufel

Termine für das Wochenende

b Musikverein Heimbach

Kartenvorverkauf für die Narrensitzung

Evangelische Pfarrgemeinde

Für die nachfolgenden Artikel ist die Kirchengemeinde verant-
wortlich. Die Redaktion der Teninger Nachrichten übernimmt 
keine Verantwortung für die Richtigkeit des Inhalts.

Teningen und Nimburg

Unsere Ausgaben im Internet: 

www.wzo.de
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Die SG Köndringen/Teningen musste sich beim Zweitligaab-
steiger HSG Konstanz am Ende mit 27:31 geschlagen geben.
Dabei zeigte die Mannschaft über weite Strecken eine starke
Leistung, verpasste es jedoch erneut, sich für den hohen Auf-
wand zu belohnen.
Von Beginn an präsentierten sich die Schwarz-Gelben gut ein-
gestellt. Vor allem in der Defensive stand die SG sehr kompakt
und stellte den Konstanzer Angriff im aufgebauten Spiel im-
mer wieder vor große Probleme. Die gefährlichen Rückraum-
shooterMichelbergerundKnipphattemanweitestgehendim
Griff, wodurch Konstanz nur selten zu klaren Abschlüssen
kam. Ein starker Rückhalt in dieser Phase war Vincent Lutz im
Teninger Tor, der im ersten Durchgang mit zahlreichen Para-
den glänzte und seine Mannschaft immer wieder im Spiel
hielt. Lediglich im eigenen Angriff verhinderten technische
Fehler und einige vergebene Würfe eine frühere Führung der
SG.DieseUnkonzentriertheitennutztendieGastgeberkonse-
quent aus und kamen so zu einfachen Toren. Beim 9:4 in der
16. Minute lag Konstanz erstmals mit fünf Toren in Führung.
Doch die Teninger ließen sich davon nicht beeindrucken,
kämpften sich mit einer weiterhin stabilen Abwehrleistung
zurück in die Partie und verkürzten Schritt für Schritt. Zur
Halbzeitpause stand ein 12:12 auf der Anzeigetafel. Dass die
SG zu diesem Zeitpunkt nicht in Führung lag, war eigens ver-
schuldet, zu viele technische Fehler und Fehlwürfe verhinder-
ten einen möglichen Vorsprung.
Für den zweiten Durchgang war klar: Sollten diese einfachen
Fehler abgestellt werden, war ein Punktgewinn durchaus
möglich. Entsprechend entwickelte sich ein offener Schlagab-
tausch. Konstanz legte vor, Teningen glich aus, keine Mann-
schaft konnte sich entscheidend absetzen. Beim 19:17 in der
39. Minute erspielten sich die Gastgeber einen kleinen Vorteil,
doch die SG antwortete prompt und stellte beim 20:20 in der
44. Minute erneut auf Gleichstand. In dieser Phase senkten die
Schwarz-Gelben zwar die Fehlerquote im Spielaufbau, doch
die Anzahl der Fehlwürfe blieb weiterhin zu hoch. Auf Kon-
stanzerSeitekonntenvorallemdieAußenspieler, insbesonde-
reüberRechtsaußen, immerwiedererfolgreicheinnetzen.Ein
letzter Versuch der SG, im Sieben-gegen-Sechs noch einmal
Druck zu erzeugen, brachte nicht den erhofften Effekt. Leich-
te Ballverluste ermöglichten es Konstanz, den Vorsprung aus-
zubauen.AucheineoffensiveManndeckungindenSchlussmi-
nuten, mit der die SG noch einmal alles auf eine Karte setzte,
brachte keine Wende, im Gegenteil, die Gastgeber nutzten
den freien Raum zu weiteren Treffern. So stand am Ende eine
27:31-Niederlage zu Buche, die sich zu hoch anfühlte. Über
gut 50 Minuten bot die SG dem Zweitligaabsteiger Paroli und
wurde erst durch das hohe Risiko in der Schlussphase entschei-
dend bestraft.
Nächste Woche steht bereits das nächste Heimspiel an. Zur un-
gewohnten Zeit am Sonntag, 1. Februar, um 17 Uhr, empfängt
die SG den Tabellenführer aus Kornwestheim in der Ludwig-
Jahn-Halle. Dort wollen die Teninger erneut ihre Heimstärke
ausspielen, um wichtige Punkte im Abstiegskampf zu sam-
meln.

Es wird wieder um Punkte gekämpft, nachfolgend die Ergeb-
nisse der ersten Spiele in diesem Jahr.

Am 17. und 18. Januar fand die Landesmeisterschaft Bogen Hal-
le in der Landessportschule Steinbach statt.
Am Samstag gingen Emely Engler und Lilliana Gange in der Dis-
ziplin Jugend Recurve an den Start. Emely sicherte sich die erste
Silbermedaille für Teningen, Lilliana kam auf Platz 12.
AmSonntaggingeneinRecurve-undneunCompoundschützen
an die Schießlinie. Simon Häberlin landete mit dem Recurvebo-
gen inderHerrenklasseaufdem10.Platz. IndergleichenAlters-
klasse erreichte Kilian Lingen mit dem Compoundbogen den 8.
Platz. In der Masterklasse landete Oberschützenmeister Joa-
chim Busies mit nur drei Ringen Abstand auf dem 2. Platz. Eben-
falls Zweite wurde Susanne Engemann in der Klasse Compound
Master weiblich. In der Seniorenklasse der Compoundschützen
gingen gleich zwei Teninger an den Start. In einem sehr engen
Feld, in dem zwischen Platz 1 und 6 nur acht Ringe lagen, ge-
wann Horst Willmann die Bronzemedaille und Bernd Domnick
landete auf Platz 5. Philip Steible komplettierte die geschlosse-
ne Mannschaftsleistung mit einer weiteren Silbermedaille in
der Juniorenklasse. InderMannschaftswertungkonntenSusan-
neEngemann, JoachimBusiesundHorstWillmannaufdemdrit-
ten Tabellenplatz landen.
In circa zwei Wochen werden die Limits zur Deutschen Meister-
schaft veröffentlicht, welche Anfang März in Berlin stattfindet.
Der BSV ist gespannt, welche Teninger Schützen die weite An-
reise auf sich nehmen dürfen.

Das Compoundteam – 3. Platz: Von rechts nach links Joachim
Busies, Horst Willmann, Susanne Engemann.

TTC Bahlingen II – Herren II 2:8: Einen deutlichen Auswärts-
siegkonntediezweiteHerrenmannschaft inBahlingensicher-
stellen. Hier die Punkte im Doppel: Schubert/Dages (1), Rasch-
ka/Vogel (1);Einzelsiege:A.Schubert (2),H.Dages (1),T.Rasch-
ka (2), J. Vogel (1). So kann es weiter gehen.
TTC Nimburg III – Herren III 5:5: Die dritte Herrenmann-
schaft konnte im Lokalderby in Nimburg einen Punkt entfüh-
ren, nach einer 4:1-Führung kamen die Köndringer Jungs fast
noch insStraucheln,aberBennyWalzkonntemit seinemzwei-
ten Einzelsieg das Unentschieden sichern. Doppel: F. Bär/U.
Jordan (1); Einzel: Jordan (1), F. Bär (1), B. Walz (2).
Herren IV -SV Ottosschwanden III 1:9: Eine klare Heim-
schlappe gab es gegen den Tabellenzweiten aus Ottoschwan-
den, nur Borys Kleyman konnte den Ehrenpunkt erkämpfen,
die restlichen Spieler blieben unglücklich sieglos.
TuS Bleichheim III – Herren V 6:4: Mit Pech verloren die Her-
ren der fünften Mannschaft im Bleichtal beim Tabellenführer,
fast hätte es zur Punkteteilung gereicht, was nach großem
Kampf verdient gewesen wäre. Doppel: Bresch/Kirstein (1);
Einzel: L. Bresch (1), M. Kirstein (1), H. Rieth (1).
Jugendtraining: Wer Lust hat, das Tischtennisspielen unter
fachgerechter Anleitung zu erlernen, der kann im Jugendtrai-
ning am Montag ab 18.30 Uhr in der Sport- und Winzerhalle
vorbeischauen, Trainingsschläger sind vorhanden. Ansprech-
partner Bernd Rill, Mobil 0171-7856775, ist auch gleichzeitig
Jugendtrainer. Also auf in die Winzerhalle zum Jugendtrai-
ning.

Sport

b SG Köndringen/Teningen

Zu viele Fehler im Angriff bringen die SG
um Zählbares bei der HSG Konstanz

b TTC Köndringen

Spielberichte der Mannschaften

b BSV Teningen bei Landesmeisterschaften erfolgreich

Mehrere Medaillen für Bogenschützen
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Für Menschen, die wegen ihres Alters oder wegen einer Erkrankung nicht mehr alleine zurechtkommen, 
baut der Caritasverband in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Teningen eine Helfergruppe auf. Die Hilfe 

kann sich über einen kurzen oder längeren Zeitraum erstrecken. Über die Dauer und Art der 
Unterstützung entscheiden die Helferinnen und Helfer. 

 
Die Hilfen können vielfältiger Art sein. Pflegeleistungen und Fahrtdienste sind darin nicht enthalten. 

 
Alle Helferinnen und Helfer erhalten eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 11,-- € pro Stunde 

 

 
Gemeinde Teningen 
 
 
 

Erste Informationen erteilt  
Frau Lehmann, Rathaus Teningen. 
Tel.: 07641 5806 – 33 
i.lehmann@teningen.de 
Bürozeiten: 
Mi und Do:  8-12 und 14-16 Uhr  
Fr: 8-12:30 Uhr 
und nach Vereinbarung 
 

 
Caritasverband für den  
Landkreis Emmendingen e.V. 
 
 

Hier werden Interessierte beraten und an 
hilfebedürftige Personen vermittelt. 
Tel.: 07641 9214 – 602 
Nachbarschaftshilfe@caritas-emmendingen.de  
Bürozeiten: 
Mo bis Do:        9:00 – 16:00 Uhr 
Fr:                       9:00 – 13:00 Uhr  
und nach Vereinbarung 
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Am Mittwoch, 11. Februar, findet von 15 bis 19 Uhr der jährli-
che Elternsprechtag an der Theodor-Frank-Schule statt. Im
Vorfeld kann ab 2. Februar, 16.30 Uhr, über das Vertretungs-
planprogramm ein Termin gebucht werden. Dazu findet sich
eine ausführliche Anleitung auf der Schulhomepage unter
https://www.schulzentrum-teningen.de.
DerElternsprechtagist fürkurzeRückfragenunddendirekten
Austauschgedacht.FürausführlicheBeratungsgesprächesoll-
te ein separater Termin gebucht werden, dazu kann man di-
rekt Kontakt mit der Lehrkraft aufnehmen, die E-Mail-Adres-
sen sind auf der Homepage einsehbar.
Der Elternsprechtag ist auch immer ein guter Termin, an dem
liegengebliebene Kleidungsstücke oder vermisste Gegen-
stände den Weg zurück nach Hause finden. An der Lerninsel
vor dem Lehrerzimmer sind die Fundstücke ausgelegt, nach
dem Elternsprechtag werden sie an caritative Einrichtungen
oder zur Entsorgung weitergegeben.

Die Wandergruppe des MSRT Freiamt gibt folgende Wander-
termine bekannt:
Geführte Wanderung: 14. Februar Reichenbach – Närrische
Wanderung durch Gengenbach, Info: www.wfreichenbach-
gengenbach.de.
Wandern inFrankreich: 31. Januar/1. Februar Bantzenheim.
Wanderstammtisch: 30. Januar „Nimburger Stüble“.

Der Betreuungsverein Netzwerk Diakonie bietet nach telefo-
nischer Absprache Beratungen zum Thema Vorsorgevoll-
macht, Betreuungsverfügung und Patientenverfügung an.
Formulare und Informationsmaterial werden zur Verfügung
gestellt. Termine können beim Betreuungsverein Netzwerk
Diakonie,MundingerStraße39,Emmendingen,unterTelefon
07641 / 9629750 oder E-Mail btv@btv-diakonie.de vereinbart
werden.

„Wie wertvoll“ ist der Titel des ökumenischen Valentinsgot-
tesdienstes, der wegen Fasnacht ausnahmsweise am Sonntag,
15. Februar, um 20 Uhr in der katholischen Kirche St. Marien in
Köndringen (Techeulinstraße) stattfindet. Alle Interessierten,
ob zu zweit oder alleine, in Beziehungen lebend oder für sich,
sindherzlichwillkommen,sich inTexten,GebetenundLiedern
mit der Liebe zu beschäftigen. Denn Liebe ist eine allgemein-
menschliche Sehnsucht. Diakon Michael Stemann und Pfarre-
rin Tamara Brenn konzipierten und gestalten gemeinsam mit
Martina Rapp und Ehrenamtlichen den Gottesdienst und Eva
Martus und Regine Vogt begleiten ihn musikalisch, unter an-

derem an der Harfe. Es gibt wie immer die Möglichkeit, sich
persönlich segnen zu lassen. Nach dem Gottesdienst werden
im Gemeindehaus Gespräche und ein Umtrunk angeboten.

Mitteilungen der Pfarrei St. Gallus
Teningen – Heimbach – Köndringen - Nimburg
Öffentliche Bücherei in Heimbach
Öffnungszeit ist immer am Dienstag von 15.30 bis 19 Uhr (St.
Gallus, Heimbach, Zehnthof 2). Kontakt: Christel Stelzer, Tele-
fon 51692.
Offene Kirchen
Die katholischen Kirchen sind tagsüber geöffnet. Die Marien-
kirche in Köndringen und die Kirche St. Gallus in Heimbach la-
den Sie ein zu einem privaten Besuch und kurzem Gebet.
Ökumenische Vesperkirche
Immer donnerstags gibt es zwischen 12.30 bis 13.30 Uhr gute
Hausmannskost im Gemeindezentrum St. Bonifatius, Emmen-
dingen. Fühlen Sie sich herzlich eingeladen und schauen Sie
einfach mal zum Essen vorbei. Die Vesperkirchenteams freuen
sich auf Sie.
Seniorenwerk St. Gallus
10.2. / 14.30 Uhr / Gemeindehaus Heimbach
Mit Kaffee und Berlinern wird Fastnacht gefeiert. Pfarrer
Rochlitz steht in der Bütt, Gardeauftritt mit Gerard und Axel.
Bildungswerk Emmendingen
25.2. / 15 Uhr / Café Plausch
Über Frieden reden - in Zeiten des Krieges Christliche Orientie-
rungen angesichts der „Zeitenwende“.
Wehrhaft“ und „kriegstüchtig“ zu sein – nach der „Zeiten-
wende“ und dem etwaigen Rückzug der USA aus der europäi-
schen Sicherheitspolitik bilden diese Prämissen scheinbar
einen neuen politischen Konsens. Bei diesem Treffen wollen
wir gemeinsam die aktuelle sicherheitspolitische Diskussion
mit friedensethischen und friedenspolitischen Perspektiven
christlicher Prägung ins Gespräch bringen und uns fragen:
Sind angesichts der Bedrohungslage auch Alternativen denk-
bar? Was würde es bedeuten, „friedenstüchtig“ zu werden?
Impulsgeber: Markus Weber, Referent für Friedensbildung
und pax christi im Erzb. Seelsorgeamt Freiburg. Eintritt frei;
Spenden erbeten.
Verantwortlich: Albert Lampe; Alfons Woestmann; Matthias
Berg.

i Allgemeines

b Theodor-Frank-Schule

Elternsprechtag am 11. Februar

b Motorsport Racing-Team (MSRT) Freiamt im ADAC

Termine für Wanderungen

b Betreuungsverein Netzwerk Diakonie

Beratung zur Vorsorgevollmacht,
Betreuungs- und Patientenverfügung

b Ökumenischer Gottesdienst in St. Marien, Köndringen

Valentinsgottesdienst am
Fasnachtssonntagabend

Katholische Kirchengemeinde
Emmendingen-Teningen

Für die nachfolgenden Artikel ist die Kirchengemeinde verant-
wortlich. Die Redaktion der Teninger Nachrichten übernimmt 
keine Verantwortung für die Richtigkeit des Inhalts.
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Bei der am 16. Januar durchgeführten Hauptversammlung für
das Geschäftsjahr 2025 waren knapp 40 Gründungs- und Eh-
renmitglieder, Mitglieder und Gäste anwesend. Die einzelnen
Ressortleiter konnten über umfangreiche Aktivitäten berich-
ten. Mehr als 400 Stunden ehrenamtliches Engagement wur-
den in die Arbeitseinsätze, Besatzmaßnahmen, Gewässerun-
tersuchungen und die Jugendausbildung investiert. Im Rah-
men der durchgeführten Arbeitseinsätze wurden
Mäharbeiten, Zurückschneiden von Hecken und Sträuchern,
Ausastarbeiten, Pflanzaktionen und das Aufsammeln von Un-

Von links der Erste Vorsitzende Uwe Albrecht, Dietmar Heitz-
mann, Klaus Schillinger.

rat an den Vereinsgewässern erledigt. Die vom ASV installier-
ten Nistkästen im Bereich Baggersee mussten ebenfalls gesäu-
bert und für die nächste Brutsaison gerichtet werden.
Mit finanzieller Unterstützung der Gemeinde konnte der Ver-
eineineFernüberwachungderdreiUmwälzanlagenindenSe-
en installieren und in Betrieb nehmen. Nun können die Anla-
gen online überwacht und reguliert werden. Erfreut waren
die Mitglieder darüber, dass im vergangenen Jahr durchweg
eine zufriedenstellende Wasserqualität vorlag.
DieEntlastungdergesamtenVorstandschafterfolgteeinstim-
mig. Da ein Beisitzer sein Amt nicht mehr weiter ausführen
kann, wurde Kai Reichert einstimmig zum neuen Beisitzer ge-
wählt. Nach umfangreicher Information und konstruktiver
Diskussion erfolgte noch die Beschlussfassung über die Erhö-
hung der Vergütungspauschale für geleistete Arbeitsstun-
den, was gleichzeitig eine Erhöhung des Jahresbeitrages für
arbeitspflichtige aktive Mitglieder bedeutet. Die Versamm-
lung stimmte zu 91 Prozent für die Erhöhung von 10 Euro auf
15 Euro je geleisteter Arbeitsstunde ab 2027.
Für langjährige Vereinszugehörigkeit konnten sechs Mitglie-
der geehrt werden. Für 25 Jahre Hans-Bernhard Reif, Alexan-
der Spreier, Sabine Straßer; für 40 Jahre Thomas Fischer, Klaus
Schillinger; für 50 Jahre Dietmar Heitzmann. Die Grußworte
der Gäste wurden von Michael Kefer (Bürgermeisterstellver-
treter), Bernd Schmidt (ASV Teningen) und Kai Bölstler (DLRG
Teningen) vorgetragen. Eine Foto-Dokumentation der Ver-
einsaktivitäten im Jahr 2025 rundete die harmonische Ver-
sammlung ab.

Das Banner am Ortseingang gab Anfang Januar direkt das
Themavor:„S'gohtdagege inHeimbach!“.Auchdie„Fasnets-
fähnle“ schmückten schon den Ort und die Kinder bereiteten
sich auf ihre Auftritte an der Kinderfasnet vor. Die meisten
wussten schon ganz genau, wie sie sich verkleiden wollen. Be-
sonderheit indiesemJahr:DieörtlicheZunft„DieWaldteufel“
feiert ihren 60-jährigen Geburtstag! Dies motivierte die Kin-
der, sich darüber in gemalten Bildern auszudrücken. Farben-
froh und detailgetreu wollten sie das schwarz-rot-grüne Häs

Selbstgemaltes Bild eines Heimbacher Waldteufels beim närri-
schen Treiben.

malen und die Waldteufel beim närrischen Treiben darstellen,
was ihnen sehr gut gelang.
Auch der Schnee bereitete den Kindern im Januar sehr viel
Freude: Schlitten fahren, Schneemann bauen, kalte Finger
und rote Nasen. Alles das brachte das absolute „Winter-Ge-
fühl“.
Weiteres kann man Ende Februar in dieser Rubrik erfahren …

Das Teninger Rote Kreuz bot in Kooperation mit der Volks-
hochschule Emmendingen kürzlich einen Kindernotfallkurs
an.SeminarleiterKurtArmbrusterunterrichtete,was ineinem
Notfall zu tun ist: wenn sich ein Kind plötzlich verletzt, blutet
und Schmerzen hat oder wenn es sich verbrüht oder einen
Fremdkörper verschluckt hat. Kindernotfälle bringen Erwach-
sene in extreme Stresssituationen. Notfälle passieren plötz-
lich; Eltern und Betreuende sind völlig unvorbereitet. Sie ha-
ben Angst um das Kind und geraten schnell in Panik, weil sie
nicht wissen, wie sie helfen können. Die typischen Notfallsitu-

Unter anderem wird beim Kindernotfallkurs die Wiederbele-
bung von Säuglingen und Kleinkindern geübt.

b Angelsportverein Köndringen

Aktiv im Natur- und Umweltschutz

b Katholischer Kindergarten St. Anna, Heimbach

„Ein-Blick“ in den Januar

b Deutsches Rotes Kreuz (DRK) / Volkshochschule (VHS)

Kursabschluss: Erste Hilfe im Kindernotfall
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Bei strahlendem Sonnenschein fand am Freitag, 16. Januar,
der erste Gemeindemittag der evangelischen Kirchengemein-
de Nimburg-Bottingen im neuen Jahr statt. Der Gemeindesaal
im evangelischen Gemeindehaus war mit bunten Primeln und
Tulpen frühlingshaft dekoriert. Das Organisationsteam, ver-
stärkt durch eine Konfirmandin, hieß die zahlreichen Gäste
herzlich willkommen. Nach der Begrüßung durch Edith
Krumm und dem Singen des Geburtstagsliedes für die Jubila-
re, das von den Musikern Bernd und Gerd begleitet wurde, be-
gann das Kaffee- und Teetrinken. Die leckere Kuchenauswahl
vom Büfett schmeckte offensichtlich allen. Es war zu spüren,
dass sichdieGästesehrwohl fühlten.DiesesMalwar inderEin-
ladung gefragt bzw. vorgeschlagen worden, ob die Gäste
auchselbstetwaszumProgrammbeitragenkönnen.Dieswur-
de durch gekonnt vorgetragene unterhaltsame Geschichten
undGedichte indieTatumgesetzt.HeitereStimmungherrsch-
te beim gemeinsamen Liedersingen in Begleitung der Musi-
ker. „Schön wars“, meinten die Gäste und das Team und
freuen sich auf das nächste Mal.

DerersteGemeindenachmittagimneuenJahrwurdedurchvor-
getragene Geschichten und Gedichte der Gäste und bei ge-
meinsamem Liedersingen umrahmt.

ationen wurden bei diesem Erste-Hilfe-Notfalltraining be-
sprochen und durch praktische Übungen wurde das Erlernte
vertieft. Aufgrund der großen Nachfrage war der Kurs schnell
ausgebucht.
Am Samstag, 14. März, findet der nächste Kindernotfallkurs
statt. Lehrgangsort: Teningen, DRK-Heim, Neudorfstraße 40.
Anmeldung: Telefon 07641 / 9225-0, E-Mail info@vhs-em.de,
Internet www.vhs.em.de.

Der große Heimbacher Steinbruch im Gemeindewald wurde
mit mehreren Arbeitseinsätzen während der vergangenen
Wochen wieder freigelegt. Dazu wurden in enger Absprache
mitdemForstbesondersdiewildaufgegangenenundhierun-
erwünschten Schösslinge, aber auch teils Brombeeren und
Efeu entfernt. Diese Arbeiten sind auch Bestandteil des forst-
wirtschaftlichen Pflegeplans. Da der Geschichts- und Bürger-
verein Heimbach regelmäßig Führungen in diesem Bereich
anbietet und die markanten Felswände inzwischen kaum
nocherkennbarwaren,habensich freiwilligeHelferunterder
Regie des Vereins zusammengefunden, um diese Arbeiten
selbst durchzuführen. Mit insgesamt sieben Helfern und etwa
60 Arbeitsstunden wurden da-
beiauchdieWändevomvorbei-
führenden Weg aus sichtbar ge-
macht und einige markante
Stellen, die bei den Führungen
interessanteEinblickeindieHis-
torie bieten, wieder zugänglich
gemacht. Der Abschluss der Ar-
beiten erfolgte dann Mitte Ja-
nuar.
Der Geschichts- und Bürgerver-
ein ist parallel auch bei weite-
ren landschaftspflegerischen
Themen der Gemeinde ehren-
amtlich aktiv. Der Verein freut
sichdabeiauch immerüberwei-
tere Mitbürger, die Spaß daran
haben, bei einem der Einsätze
mit anzupacken und sich für die
Erhaltung der Umgebung aktiv
einsetzen möchten. Bei Interes-
se gibt es Informationen zu den
anliegenden Arbeiten und Ter-
minen über die E-Mail-Adresse
info@gbv-heimbach.de oder
allgemein auf der Website
www.gbv-heimbach.de unter
„Besondere Aktionen“.

Die Helfer des letzten Arbeitseinsatzes vor der wieder freige-
legten Kulisse.

b Gemeindemittag evangelische Kirche Nimburg

Gäste tragen selbst Geschichten
und Gedichte bei

b Geschichts- und Bürgerverein Heimbach

Steinbruch im Gemeindewald durch
ehrenamtliche Helfer freigelegt
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Gottesdienste

Nachrichten
Kirchen

Evang. Kirchengemeinde Teningen,
Martin-Luther-Str. 8a
Ev. Pfarramt: Telefon 9334580, Öffnungszeiten: Mo., Mi. und
Fr. von 9 bis 12 Uhr, E-Mail: Teningen@kbz.ekiba.de
Gottesdienste und Veranstaltungen
Do., 29.1., 14.30 Uhr Frauenkreis; 19.30 Uhr Kirchenchorprobe
imGemeindehausTeningen.So.,1.2.,10UhrGottesdienst inder
Bergkirche (Pfarrerin Brenn). Di., 3.2., 19 Uhr Nähtreff im Ge-
meindehaus Teningen. Mi., 4.2., 9.30 Uhr Krabbelgruppe; 15.30
bis 17 Uhr Konfi-Unterricht im Gemeindehaus Teningen.
Weitere Informationen über die Evangelische Kirchengemein-
de Teningen siehe Teninger Rundschau.

Evang. Kirchengemeinde Köndringen
Evang. Pfarramt Köndringen, Bahnhofstraße 6, Tel. 8535, E-
Mail: koendringen@kbz.ekiba.de.ÖffnungszeitenPfarramt:
Dienstag und Donnerstag 14 bis 17 Uhr
Gottesdienste und Veranstaltungen
So., 1.2., 10.30 Uhr Gottesdienst in Mundingen.

Evang. Kirchengemeinde Nimburg
Evang. Pfarramt Nimburg, Breisacher Straße 24, Telefon
07663/2260. Sprechzeiten: Dienstag 10 bis 11.30 Uhr, Donners-
tag 14 bis 15.30 Uhr. E-Mail: nimburg@kbz.ekiba.de, Home-
page: www.kirche-nimburg.de

Gottesdienste und Veranstaltungen
Do., 29.1., 19.30 Uhr Kirchenchorprobe im Gemeindehaus Te-
ningen. So., 1.2., 10 Uhr Gottesdienst in der Bergkirche (Pfarre-
rin Brenn). Mo., 2.2., 16 bis 19 Uhr Bücherei; 16 bis 17 Uhr Vorle-
sen und Spielen. Di., 3.2., 14 Uhr Handarbeitskreis; 15 bis 16.30
UhrKinderturneninderNimberghalle.Mi.,4.2.,15.30bis17Uhr
Konfi-Unterricht im Gemeindehaus Teningen; 20 Uhr Singkreis
im Gemeindehaus Nimburg.
Weitere Informationen über die Evangelische Kirchengemein-
de Nimburg siehe Nimburger Rundschau.

Katholische Gottesdienste
Kirchengemeinde An der Elz
Pfarrbüro St. Bonifatius, Emmendingen, Markgraf-Jakob-Allee
2, Telefon 07641 / 46889-10, E-Mail: st.bonifatius@kath-em-
mendingen.de.
Pfarrbüro St. Johannes, Emmendingen, Schillerstraße 16, Tele-
fon 07641 / 46889-40, E-Mail: st.johannes@kath-emmendin-
gen.de. Internet: www.kath-emmendingen.de
St. Marien: So., 1.2., 10.30 Uhr Eucharistiefeier.
St. Gallus: Do., 29.1., 18.30 Uhr Eucharistiefeier.
St. Bonifatius: So., 1.2., 9 Uhr Eucharistiefeier. Mi., 4.2., 17.45
Uhr Barmherzigkeits-Rosenkranz für den Frieden; 18.30 Uhr Eu-
charistiefeier.
St. Johannes: Do., 29.1., 19 Uhr Ökumenisches Abendgebet
mit Liedern aus Taizé. So., 1.2., 18 Uhr Eucharistiefeier (Andreas
Brüstle). Di., 3.2., 18 Uhr Rosenkranz; 18.30 Uhr Eucharistiefeier.
Seniorenstift Teningen: Do., 29.1., 16 Uhr Eucharistiefeier.

Am Kindergarten 8, Im Ortsteil Köndringen
Internet: www.emmendingen.lgv.org
Die Liebenzeller Gemeinschaft lädt ganz herzlich zu ihren Ver-
anstaltungen ein. Dienstag 19 Uhr Bibelgesprächskreis. Sonn-
tag 10.30 Uhr Gottesdienst in Emmendingen, Steinstraße
10. Informationen zu weiteren Veranstaltungen und der Lie-
benzeller Gemeinschaft können der Homepage entnommen
werden.

Zusammenkünfte unter der Woche: Mittwoch 19.15 Uhr.
Zusammenkünfte am Wochenende: Sonntag 10 Uhr.
Im Königreichsaal in der Ramiestraße 74, 79312 Emmendin-
gen, Internet: www.jw.org.

Evangelische Gottesdienste

Liebenzeller Gemeinschaft

Zeugen Jehovas

Auslagestellen
Die Teninger Nachrichten erhalten Sie zusätzlich in 
folgenden Geschäften:
Teningen: Im Rathaus und bei der Metzgerei Feißt, Riegeler Str. 2
Köndringen: In der Aesculap-Apotheke, Bahnhofstr. 3
Heimbach: Schloßcafé, Ostman-Ulm Str. 1
Nimburg: Bäckerei Heitzmann bei Netto, Breisacherstr. 38a

Das Besondere 
macht den 
Unterschied.

Inh. Christina Siegwarth e. K. Meisterbetrieb

07641 / 33 88
07643 / 93 78 81

79312 Emmendingen | Gartenstraße 6
79336 Herbolzheim | Hauptstraße 37

www.bestattungshaus-siegwarth.de

Bestattungshaus Frank Siegwarth

NACHRUF
Der Angelsportverein Köndringen trauert 
um sein Gründungs- und Ehrenmitglied

Fritz Lehmann
Sein Engagement zum Wohle unseres Vereines 

wird uns in ewiger Erinnerung bleiben.

Unser tiefstes Mitgefühl gilt seiner Familie.

Köndringen, im Januar 2026	� Die Mitglieder 
und Vorstandschaft


